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2015 ergehen.
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Allgemeiner Teil

I. Beschreibung des Zuwendungsbereichs

1. Anwendungsbereich, Zweck der Zuwendung

Der Freistaat Bayern fördert nach diesen Richtlinien 
und den allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen (Art. 23 und 44 BayHO) wasserwirtschaft-
liche Vorhaben durch Zuwendungen. Die RZWas 
2013 sind ergänzende oder abweichende Verwal-
tungsvorschriften (Förderrichtlinien) zu den Nrn. 1 
bis 12 VVK gemäß Nr. 14.3 VVK (Anlage 3 zu Art. 44 
BayHO).

Gefördert wird ohne Rechtspflicht im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. Durch Zuwendungen 
sollen wasserwirtschaftliche Vorhaben von öffent-
lichem Interesse gefördert werden, die ohne Zuwen-
dungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden könnten. Unbeschadet des 
Art. 8 Abs. 3 KAG werden die notwendigen Vor haben 
zur Sicherstellung der Wasserversorgung und der 
Bau von Abwasseranlagen mit Zuwendungen geför-
dert, um insbesondere unzumutbar hohe Gebühren- 
und Beitragsbelastungen für die Bürger zu vermei-
den. Die Förderrichtlinien sollen einen wirksamen 
Anreiz für kostengünstige Lösungen bieten.

Nachfolgend werden die Bestimmungen aufgeführt, 
die für die Förderung nichtstaatlicher Wasserbau-
vorhaben, öffentlicher Wasserversorgungsanlagen 
und öffentlicher Abwasserentsorgungsanlagen 
gemeinsam gelten. In den Teilen A bis C werden 
ergänzende Regelungen für die jeweiligen För-
derbereiche aufgeführt. Sonderregelungen eines 
Förderbereichs gelten nicht für einen anderen 
 Förderbereich.

Die RZWas 2013 legen abschließend alle nationalen 
Vorschriften fest, die bei der Gewährung von EU-
Mitteln für wasserwirtschaftliche Vorhaben im nicht-
staatlichen Bereich gelten.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Nichtstaatlicher Wasserbau

Gefördert werden in Förderprogrammen nach Nr. 7 
RZWas 2013:

2.1.1 Ausbauvorhaben zur Erstellung oder Verbesserung 
des Hochwasserschutzes bebauter Gebiete sowie 
Vorhaben zur Schaffung, Verbesserung bzw. Reak-
tivierung von Rückhalteräumen an Gewässern,

2.1.2 Ausbaumaßnahmen zur naturnahen Entwicklung 
und Gestaltung von Gewässern und/oder ihrer Auen, 
insbesondere zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen-
richtlinie (besonders Vorhaben, die im Rahmen der 
interkommunalen Zusammenarbeit umgesetzt wer-
den),

2.1.3 Gewässerpflege- und -unterhaltungsmaßnahmen, 
insbesondere zur Umsetzung der EG-Wasserrah-
menrichtlinie (besonders Vorhaben, die im Rahmen 
der interkommunalen Zusammenarbeit umgesetzt 
werden),

2.1.4 Beseitigung von Hochwasserschäden an Gewässern 
und Wasserbauten,

2.1.5 Maßnahmen zur Verbesserung des Boden- und Land-
schaftswasserhaushalts und

2.1.6 Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepte sowie 
Gewässerentwicklungskonzepte mit Gewässerstruk-
turkartierung und WRRL-Umsetzungskonzepte 
 (besonders Vorhaben, die im Rahmen der interkom-
munalen Zusammenarbeit umgesetzt werden),

2.1.7 Koordinierung der interkommunalen Zusammen-
arbeit bei der Erstellung von Konzepten und 
 Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung der 
 EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Details zur Förderung siehe Teil A.

2.2 Vorhaben zur Sicherstellung der öffentlichen Wasser-
versorgung

Gefördert werden in Förderprogrammen nach Nr. 7 
RZWas 2013 bauliche Maßnahmen zur erstmaligen 
zentralen Wasserversorgung sowie hierfür erforder-
liche Anschlussentgelte.

Details zur Förderung siehe Teil B.

2.3 Vorhaben zur Sicherstellung der öffentlichen Abwas-
serentsorgung

Gefördert werden in Förderprogrammen nach Nr. 7 
RZWas 2013:

2.3.1 der erstmalige Bau der Ortsentwässerung für bisher 
noch nicht entsorgte bestehende Siedlungsbereiche,

2.3.2 der erstmalige Bau und die Erweiterung von Regen-
becken, Regenüberläufen und Bodenfiltern für bisher 
noch nicht entsorgte bestehende Siedlungsbereiche,

2.3.3 der erstmalige Bau und die anteilige Kapazitäts-
erweiterung von Kläranlagen nach dem Stand der 
Technik, Pumpwerken und Verbindungsleitungen für 
bisher noch nicht entsorgte bestehende Siedlungsbe-
reiche und

2.3.4 Maßnahmen, die infolge der Umsetzung der EG- 
Wasserrahmenrichtlinie auf Kläranlagen durchzu-
führen sind (nur in Maßnahmenprogrammen auf-
geführte ergänzende Maßnahmen).

Details zur Förderung siehe Teil C.

2.4 Sonderprogramme und kommunale Pilotvorhaben im 
Sinn der Zweckbestimmung nach Nr. 1 RZWas 2013

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können erhalten:

– Gebietskörperschaften (einschließlich deren Ei-
genbetriebe) sowie öffentlich-rechtliche Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften und

– Kommunalunternehmen nach Art. 89 GO.
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4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eines Vor-
habens ist nachzuweisen (Nr. 6.2.6 VVK). Wenn meh-
rere Lösungen möglich sind, kann nur die wirtschaft-
lichste und sparsamste Lösung gefördert werden.

4.2 Es können nur Vorhaben gefördert werden, die noch 
nicht begonnen worden sind (Nr. 1.3 VVK). Als Vor-
habensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, Grund-
erwerb und Herrichten des Grundstückes (z. B. 
 Gebäudeabbruch, Planieren) sowie naturschutz-
fachliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die 
vor dem Beginn der Hauptmaßnahme ausgeführt 
werden müssen, nicht als Beginn des Vorhabens. Das 
Wasserwirtschaftsamt kann im Ausnahmefall dem 
vorzeitigen Baubeginn schriftlich zustimmen.

5. Art und Umfang der Zuwendung

5.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendungen werden projektbezogen im Wege 
der Anteilfinanzierung als Zuweisungen gewährt.

Mittel der EU, des Bundes und des Freistaats  werden 
im nichtstaatlichen Bereich für Vorhaben nach 
Nrn. 2.1 bis 2.4 im Rahmen der RZWas 2013 be-
willigt.

5.2 Zuwendungsfähige Kosten

Es gelten folgende Grundsätze: 

– Alle Aufwendungen, die für die Durchführung der 
Maßnahme unabdingbar erforderlich sind (z. B. 
Gebäudeabbruch, Planieren), sind zuwendungs-
fähig, außer sie sind entsprechend Nr. 5.3 nicht 
zuwendungsfähig.

– Die im Rahmen der Inaussichtstellung nach Nr. 9 
durch das Wasserwirtschaftsamt getroffenen Fest-
legungen zur technischen Bemessung bzw. Zuwen-
dungsfähigkeit von Anlagenteilen bleiben bei der 
Abrechnung unverändert. Das Wasserwirtschaft-
samt entscheidet, z. B. auf der Basis von Feststellun-
gen der Rechnungsprüfung oder EU-Maßgaben, 
als Bewilligungsbehörde über die Förderhöhe oder 
die Zuwendungsfähigkeit einer Aufwendung, in 
Fällen von grundsätzlicher Bedeutung unter Be-
teiligung von Regierung und StMUG.

Zuwendungsfähig sind:

a) Investitionskosten, die

– in den geprüften, dem Zuwendungsbescheid 
zugrunde liegenden Bauunterlagen vor Ausfüh-
rung veranschlagt sind (REWas-Kosten),

– nach Ausführung der Maßnahme im Bauaus-
gabebuch belegt sind (Ausführungskosten).

Der Wert unbarer Leistungen (freiwillige Arbeits- 
und Sachleistungen von Gemeinde-, Verbands- 
oder Gemeinschaftsangehörigen) gehört zu den 
Investitionskosten. Folgende Sätze werden aner-
kannt:

– Arbeitsleistungen bis zu den Höchstsätzen, die 
vom Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten für die Vergütung von 
Eigenleistungen in der Flurbereinigung jeweils 
bekannt gemacht werden,

– Sachleistungen bis zu 80 v. H. des angemesse-
nen Unternehmerpreises,

soweit die eingesetzten Personen über ausrei-
chende Fachkenntnisse verfügen und die Leis-
tungen nachgewiesen werden.

b) die Kosten für Architekten- und Ingenieur-
leistungen. Diese Kosten entfallen insgesamt, 
wenn der Vorhabensträger eine oder mehrere der 
Leistungsphasen der Architekten- und Ingenieur-
leistungen:

– Entwurfsplanung,
– Genehmigungsplanung,
– Ausführungsplanung,
– Vorbereitung der und Mitwirkung bei der 

 Vergabe,
– Bauoberleitung

ganz oder teilweise durch eigenes Personal oder 
durch Personal einer anderen öffentlich-recht-
lichen Körperschaft oder Dritte unentgeltlich 
erbringen lässt.

5.3 Nicht zuwendungsfähige Kosten

Nicht zuwendungsfähig sind:

a) Kosten, die ein anderer als der Träger des Vorha-
bens zu tragen verpflichtet ist. Dazu zählen nicht 
Beiträge nach der kommunalen Beitrags- und 
Gebührensatzung oder vergleichbare Beiträge 
Dritter.

b) Kosten der Grundstücksbereitstellung, wie Wert, 
Erwerb und Freimachen der Grundstücke ein-
schließlich Dienstbarkeiten oder Benutzungs-
entschädigungen bei nur teil- oder zeitweiser 
Beanspruchung der Grundstücke.

c) Umsatzsteuerbeträge, die der Vorhabensträger 
oder ein Dritter, der von ihm unmittelbar oder 
mittelbar beauftragt ist, im Rahmen des zu för-
dernden Vorhabens Investitionen zu tätigen, 
nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer 
 abziehen kann.

d) Kosten für Eigenregieleistungen (das sind Leis-
tungen, die der Vorhabensträger durch eigenes 
Personal oder durch Personal einer anderen 
 öffentlich-rechtlichen Körperschaft erbringen 
lässt), ausgenommen für Vorhaben, bei denen das 
Wasserwirtschaftsamt ausdrücklich zugestimmt 
hat.

e) Kosten, die das Wasserwirtschaftsamt in der bau-
fachlichen Stellungnahme als nicht zuwendungs-
fähig erklärt.

f) Kosten, deren Rechtsgrund außerhalb des Bewil-
ligungszeitraums entstanden ist mit Ausnahme 
von Leistungen nach Nr. 4.2 Satz 3, soweit im 
Zuwendungsbescheid auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen wurde.

5.4 Höhe der Zuwendung

Siehe Teile A bis C. Der Anteil aller Zuwendungen 
(auch aus anderen Förderprogrammen) darf maximal 
90 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten nicht über-
steigen.
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II. Zuwendungsverfahren

6. Zuständige Bauverwaltung und Bewilligungs- 
behörde

Das zuständige Wasserwirtschaftsamt ist die fachlich 
zuständige technische staatliche Verwaltung nach 
Nr. 6.1 VVK und Nr. 3.2 ANBest-K. Es prüft alle Vor-
haben, für die Zuwendungen beantragt werden, in 
baufachlicher Hinsicht. Für die baufachliche Prüfung 
aller Vorhaben gelten die Baufachlichen Ergänzungs-
bestimmungen gemäß Nr. 6.2 VVK.

Das zuständige Wasserwirtschaftsamt ist außerdem 
Bewilligungsbehörde und entscheidet über die Zu-
wendungsfähigkeit der Aufwendungen nach Nr. 5.2, 
die Inaussichtstellung der Zuwendungen nach Nr. 9, 
die Bewilligung der Zuwendungen nach Nr. 10  sowie 
über die Schlussabrechnung nach Nr. 13 dieser Richt-
linien.

7. Anmeldung von Vorhaben zur Aufnahme in ein 
 Förderprogramm

Für die einzelnen Förderbereiche und Haushaltsjah-
re können Förderprogramme aufgestellt werden. Die 
Aufnahme eines Vorhabens in die Dringlichkeitsliste 
und in ein Förderprogramm ist Voraussetzung für 
den Erlass eines Zuwendungsbescheids.

7.1 Anmeldung zur Aufnahme in die Ämter- und Dring-
lichkeitsliste

Zur Aufnahme in die Ämter- und Dringlichkeits-
liste können baureife Vorhaben beim zuständigen 
Wasserwirtschaftsamt angemeldet werden, die noch 
nicht begonnen wurden, oder für die die Zustimmung 
zum vorzeitigen Baubeginn nach Nr. 1.3 VVK bereits 
 erteilt wurde.

7.2 Aufstellung der Ämter- und Dringlichkeitslisten

Anhand der von den Wasserwirtschaftsämtern bau-
fachlich vorgeprüften Anmeldungen stellen die WWA 
Ämterlisten auf und melden diese den Regierungen. 
Die Regierungen erstellen daraus Dringlichkeitslis-
ten. Für die Dringlichkeit der Vorhaben in den Äm-
ter- und Dringlichkeitslisten sind in nachstehender 
Reihenfolge maßgebend:

– die wasserwirtschaftliche Bedeutung des Vor-
habens,

– eine Bindung an andere Vorhaben im öffentlichen 
Interesse,

– der Planungs- und Verfahrensstand,
– eine bereits erteilte Zustimmung zum vorzeitigen 

Baubeginn,
– der bereits erreichte Baufortschritt,
– die demografische Entwicklung und
– die interkommunale Zusammenarbeit.

7.3 Aufstellen der Förderprogramme 

Das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
stellt auf der Grundlage der Dringlichkeitslisten der 
Regierungen die Förderprogramme auf.

Die Zuwendungsempfänger werden vom Wasser-
wirtschaftsamt über die Aufnahme ihres Vorhabens 
in das Förderprogramm unterrichtet und dabei auf-
gefordert, den Zuwendungsantrag nach Nr. 8 dieser 
Richtlinien zu stellen.

8. Zuwendungsanträge

8.1 Antragsverfahren (zu Nr. 3 VVK)

Der Antrag mit dem Formblatt Muster 1a zu Art. 44 
BayHO und den erforderlichen Antragsunterlagen 
ist beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt einzu-
reichen.

Vorhaben, die voraussichtlich nicht in drei Jahren 
verwirklicht und bei denen technisch selbststän dige 
Abschnitte gebildet werden können, sind in Bau-
abschnitte zu unterteilen. Jeder Bauabschnitt bildet 
im Zuwendungsverfahren ein eigenes Vorhaben.

8.2 Antragsunterlagen

Folgende Bauunterlagen sind erforderlich:

– Entwurf für das Vorhaben bzw. den Bau-
abschnitt, aufgestellt nach den Richtlinien 
für den Entwurf von wasserwirtschaft-
lichen Vorhaben (REWas) in der jeweils 
gültigen Fassung

2-fach

– für Vorhaben, die Teil eines Gesamtvor-
habens sind: 
Entwurf für das Gesamtvorhaben, aufge-
stellt nach den Richtlinien für den Entwurf 
von wasserwirtschaftlichen Vorhaben 
(REWas) in der jeweils gültigen Fassung, 
wenn er nicht bereits früher beim Wasser-
wirtschaftsamt eingereicht wurde und dort 
noch vorliegt

2-fach

– Erläuterung (Kurzfassung für den im Bau-
abschnitt zu fördernden Teil)

2-fach

– Lageplan, in dem die zu fördernden Teile 
rot gekennzeichnet sind

2-fach

– Beschluss des zuständigen Organs des 
Zuwendungsempfängers, das Vorhaben 
durchführen zu wollen

2-fach

9. Zuwendungsbescheid

Mit dem Zuwendungsbescheid werden dem Zuwen-
dungsempfänger die Zuwendungen schriftlich in 
Aussicht gestellt. Sonstige Äußerungen sind unver-
bindlich.

Die Inaussichtstellung beinhaltet:

– die Festlegung/Anerkennung der zuwendungs-
fähigen Kosten,

– die Zusage, dass der Staat vorbehaltlich der Bereit-
stellung ausreichender Haushaltsmittel Zuwen-
dungen in dieser Höhe leisten wird, wenn das 
Vorhaben entsprechend dem geprüften Antrag 
verwirklicht wird,

– die Festlegung des Mindestrückhalts nach Nr. 10 
RZWas 2013,

– die Zustimmung zum Beginn des Vorhabens nach 
Nr. 1.3 VVK und

– die Möglichkeit der Vorlage einer Verwendungs-
bestätigung (nach Anlage 7 RZWas 2013).

Nebenbestimmungen aller Zuwendungsbescheide 
sind:

– die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Kör-
perschaften (ANBest-K),
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– die Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu 
wasserwirtschaftlichen Vorhaben (NBest-Was 
2013),

– etwaige Nebenbestimmungen aus der baufach-
lichen Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
und

– der Bewilligungszeitraum. Es sind nur Zahlungen 
zuwendungsfähig, deren Rechtsgrund innerhalb 
des Bewilligungszeitraums entstanden ist, mit Aus-
nahme von Leistungen nach Nr. 4.2 Satz 3, soweit 
im Zuwendungsbescheid auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen wurde.

Wenn bei Vorhaben, die eine Zustimmung zum vor-
zeitigen Baubeginn haben, bereits bei Antragstellung 
der Verwendungsnachweis bzw. die Verwendungs-
bestätigung nach Nr. 12 vorliegt, erhalten diese einen 
Schlussbescheid nach Nr. 13, der den Zuwendungs-
bescheid umfasst.

10. Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung (zu 
Nr. 7 VVK)

Der Zuwendungsempfänger fordert die Zuwendung 
nach Baufortschritt mit einem Baustandsbericht nach 
Anlage 5 RZWas 2013 zweifach beim Wasserwirt-
schaftsamt an. Die Zuwendung wird vom Wasser-
wirtschaftsamt aufgrund des Zuwendungsbescheids 
nach Nr. 9 dieser Richtlinie nach Anforderung und 
Bereitstellung der Haushaltsmittel in Raten bewil-
ligt und ausbezahlt.1) Davon darf die letzte Rate mit 
einem Anteil von bis zu 20 v. H. der Zuwendungen 
gemäß Zuwendungsbescheid (Mindestrückhalt) erst 
mit Vorlage des Verwendungsnachweises bzw. der 
Verwendungsbestätigung angefordert werden.

Die Auszahlungsbeträge werden centgenau ab-
gerundet.

11. Baurechnung (zu Nr. 6.3 ANBest-K)

In dem nach Nr. 6.3.1 ANBest-K vom Zuwendungs-
empfänger regelmäßig zu führenden Bauausgabe-
buch sind alle Einnahmen und Ausgaben für das 
Vorhaben in zeitlicher Reihenfolge aufzuführen. 
Die Ausgaben sind in zuwendungsfähige und nicht 
zuwendungsfähige Kosten aufzugliedern (siehe An-
lage 1 Nr. 4). Nach Abschluss der Arbeiten sind im 
Bauausgabebuch die Summen der Einnahmen und 
Ausgaben für das Vorhaben einzutragen. Auf der Ein-
nahmeseite ist anzugeben, welche Einnahmen nach 
Art und Höhe noch erwartet werden. Die Aufstellung 
ist vom Zuwendungsempfänger mit Orts- und Tages-
angabe zu unterschreiben.

12. Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung 
(nach Nr. 10 VVK)

Der Verwendungsnachweis nach Anlage 6 bzw. die 
Verwendungsbestätigung nach Anlage 7 RZWas 
2013 und Nr. 4 NBest-Was 2013 ist dem Wasserwirt-

1) Hinweis: Je nach Haushaltslage können sich  Wartezeiten bei 
der Auszahlung ergeben. 

schaftsamt dreifach vorzulegen. Die Verwendungs-
bestätigung anstelle eines Verwendungsnachwei-
ses kann nur für Vorhaben zugelassen werden, bei 
denen ausschließlich Mittel des Freistaates Bayern 
vergeben werden (Nr. 10.3 VVK). Die Möglichkeit 
der Verwendungsbestätigung erstreckt sich nicht auf 
Fördermaßnahmen, die ganz oder teilweise mit Mit-
teln der Europäischen Union, des Bundes oder ande-
rer Dritter finanziert werden. Seit 1. August 2008 ist 
die Verwendungsbestätigung nur möglich, wenn das 
Vorhaben auf der Grundlage von Kostenpauschalen 
gefördert wird.

13. Abschluss der Förderung

Die Förderung wird durch Schlussbescheid abge-
schlossen. Das Wasserwirtschaftsamt setzt mit dem 
Schlussbescheid die Zuwendungen auf der Grund-
lage der nach Nr. 9 RZWas 2013 erteilten Inaussicht-
stellung und des nach Nr. 12 RZWas 2013 vorgelegten 
Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbe-
stätigung endgültig fest. Die Schlusszahlung erfolgt 
in einem gesonderten Bewilligungsbescheid gemäß 
Nr. 10 dieser Richtlinie.

Der im Rahmen der Inaussichtstellung ermittelte 
Zuwendungssatz bleibt unverändert. Die im Rah-
men der Inaussichtstellung in Abstimmung mit 
dem Wasserwirtschaftsamt getroffenen Festlegun-
gen zur Bemessung bzw. Zuwendungsfähigkeit 
von Anlagenteilen bleiben ebenso unverändert. 
Das  Wasserwirtschaftsamt entscheidet, z. B. auf der 
 Basis von Feststellungen der Rechnungsprüfung 
oder  EU-Maßgaben, als Bewilligungsbehörde über 
die Förderhöhe oder die Zuwendungsfähigkeit einer 
Aufwendung, in Fällen von grundsätzlicher Bedeu-
tung unter Beteiligung von Regierung und StMUG.

III. Schlussvorschriften

14. Einvernehmen

Die Bekanntmachung ergeht, soweit erforderlich, im 
Einvernehmen mit den Staatsministerien der Finan-
zen und des Innern sowie nach Anhörung des Baye-
rischen Obersten Rechnungshofs.

15. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Juli 2013 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

16. Übergangsregelungen

Für die Bewilligungen für Vorhaben aus früheren 
Förderrichtlinien gelten die Festlegungen der Nr. 10 
RZWas 2013 entsprechend.

Dr. Christian B a r t h 
Ministerialdirektor
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Teil A – Förderung nichtstaatlicher Wasserbauvorhaben

Ergänzungen zum Allgemeinen Teil

Hinweis: Werden Mittel der EU oder des Bundes im Rah-
men der RZWas 2013 bewilligt, so können ergänzende 
 Bestimmungen notwendig werden. Diese werden mit dem 
Zuwendungsbescheid gemäß Nr. 9 dieser Richtlinien fest-
gelegt.

Zu Nr. 3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können neben den in Nr. 3 genannten Zu-
wendungsempfängern auch erhalten

– Wasser- und Bodenverbände,

– Landschaftspflegeverbände (nur für Vorhaben nach 
Nrn. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 und 2.1.7 RZWas 2013).

Werden Zuwendungen gemäß Nrn. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 und 
2.1.7 RZWas 2013 nichtkommunalen Trägern gewährt, 
so gelten anstelle der für kommunale Träger geltenden 
 Bestimmungen die entsprechenden Regelungen der VV 
zu Art. 44 BayHO sowie der ANBest-P.

Zu Nr. 4 Zuwendungsvoraussetzungen

In Abweichung zu Nr. 4.2 RZWas 2013 können Gewäs-
serpflege- und Unterhaltungsmaßnahmen nach Nr. 2.1.3 
sowie Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschä-
den nach Nr. 2.1.4 RZWas 2013 auch nach bereits erfolgtem 
Baubeginn gefördert werden. Zu beachten ist:

– Eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
ist nicht erforderlich.

– Die Antragsunterlagen für Zuwendungen sind spätes-
tens drei Monate nach Maßnahmenbeginn dem WWA 
vorzulegen.

– Der Maßnahmenbeginn darf zum Zeitpunkt der Auf-
nahme ins Förderprogramm nicht mehr als zwei Jahre 
zurückliegen.

4.3 Vorhaben nach Nr. 2.1.1 RZWas 2013 werden nur ge-
fördert, wenn die zuwendungsfähigen Kosten mehr 
als 50.000 Euro betragen. Vorhaben nach Nrn. 2.1.2 
bis 2.1.7 RZWas 2013 werden nur gefördert, wenn die 
zu erwartenden Zuwendungen 5.000 Euro überstei-
gen.

4.4 Die nach diesen Richtlinien gewährten Zuwendun-
gen stellen unabhängig von der Rechtsform des Zu-
wendungsempfängers De-minimis-Beihilfen im Sinn 
der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission 
vom 15. Dezember 2006 dar, sofern keine marktüb-
liche Gegenleistung erfolgt. In diesem Fall darf die 
Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten 
De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei 
Steuerjahren 200.000 Euro brutto nicht übersteigen. 
Mit dem Zuwendungsantrag ist eine De-minimis-
Erklärung abzugeben.

Zu Nr. 5.1 Art der Zuwendung

Zuwendungen gemäß Nrn. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 und 2.1.7 
 RZWas 2013 werden nichtkommunalen Trägern projekt-
bezogen im Wege der Anteilfinanzierung als Zuschuss 
gewährt.

Zu Nr. 5.2 Zuwendungsfähige Kosten

5.2 Buchst. a  Zuwendungsfähig sind in Ergänzung zu 
Nr. 5.2 RZWas 2013:

− Kosten für Bautafel und EU-Erinnerungs-
tafel

− Kosten für die künstlerische Ausgestaltung 
nach Kostengruppe 750 der DIN  276-1 im 
Rahmen der Kostenrichtwerte, jedoch 
höchstens nach Maßgabe der Nr. 5.2.1.2 
FAZR (Richtlinien über die Zuweisungen 
des Freistaates Bayern zu kommunalen 
Baumaßnahmen im kommunalen Finanz-
ausgleich), gemäß Muster 5 zu Art. 44 
 BayHO

− Kosten der Projektsteuerung (Kosten-
gruppe 713) bei Vergabe an Dritte und 
 Zustimmung der Bewilligungsbehörde

Zuwendungsfähig sind in Ausnahme zu 
Nr. 5.3 RZWas 2013:

− der Grundstückwert beim Grunderwerb im 
Rahmen von Vorhaben nach den Nrn. 2.1.1 
und 2.1.2 (Näheres wird vom StMUG mit 
UMS bekannt gegeben)

− Kosten für Eigenregieleistungen bei 
Gewässerunterhaltungsvorhaben nach 
Nrn. 2.1.3 und 2.1.4 RZWas 2013 betreffend 
Bauleistungen

5.2 Buchst. b  Kosten für Architekten und Ingenieurleistun-
gen (HOAI) sind zuwendungsfähig, soweit 
sie den Kostengruppen 720 bis 740 der DIN 
276-1 zugeordnet werden können (Bauneben-
kosten nach Muster 5 zu Art. 44 BayHO)

Zu Nr. 5.3 Nicht zuwendungsfähige Kosten

Nicht zuwendungsfähig sind in Ergänzung zur Nr. 5.3 
RZWas 2013:

– Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, ausgenom-
men Unterhaltungsvorhaben nach Nrn. 2.1.3 und 2.1.4 
RZWas 2013, sowie für die Instandsetzung  bestehender 
Anlagen infolge ungenügender Unterhaltung oder 
 unsachgemäßer Benutzung

– Folgende Kostengruppen nach DIN 276:

• Bauherrenaufgaben (Kostengruppe 710), ausgenom-
men Projektsteuerung (713) bei Vergabe an Dritte und 
Zustimmung der Bewilligungsbehörde

• Finanzierungskosten (Kostengruppe 760)

• Allgemeine Baunebenkosten (Kostengruppe 770)

• Sonstige Baunebenkosten (Kostengruppe 790), 
aus genommen Bautafel und EU-Erinnerungstafel

Zu Nr. 5.4 Höhe der Zuwendung

Die Zuwendung wird berechnet als Produkt aus den zu-
wendungsfähigen Kosten und dem Zuwendungssatz.

Der Anteil aller Zuwendungen (auch aus anderen Förder-
programmen) darf 75 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten 
nicht übersteigen.

Maßnahmen im Rahmen der interkommunalen Zusam-
menarbeit werden bevorzugt gefördert.

Die Fördersätze für die Fördergegenstände nach Nrn. 2.1.1 
bis 2.1.7 werden vom StMUG mit UMS bekannt gegeben.

Zu Nr. 6 Zuständige Bauverwaltung und Bewilligungs-
behörde

Bei EU-kofinanzierten Vorhaben legt das StMUG die 
 Bewilligungsstelle fest.
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Zu Nr. 7 Anmeldung von Vorhaben zur Aufnahme in ein 
Förderprogramm

Der Zuwendungsantrag nach Nr. 8.1 RZWas 2013 gilt auch 
als Anmeldung zum Förderprogramm. Falls der endgültige 
Zuwendungsantrag bei Aufstellung der Dringlichkeitsliste 
dem WWA noch nicht vorliegt, reichen für Vorhaben nach 
Nr. 2.1 vereinfachte Antragsunterlagen (formloser Antrag, 
Kostenberechnung mit Ermittlung der Gesamt- und der 
zuwendungsfähigen Kosten, ggf. Übersichtslageplan mit 
Kennzeichnung der zu fördernden Maßnahme).

Zu Nr. 8 Zuwendungsanträge

Ergänzend zu Nr. 8.1 Antragsverfahren:

Zuwendungsanträge können nur für Vorhaben eingereicht 
und bearbeitet werden, für die die Baureife (öffentlich-
rechtliche Genehmigung, Grundstücksverfügbarkeit, im 
Haushaltsplan des Vorhabensträgers enthalten) bzw. alle 
Voraussetzungen für die Umsetzung (z. B. Vorliegen von 
Unterlagen des Leistungswettbewerbs bei Vorhaben nach 
Nr. 2.1.6 RZWas 2013) gegeben sind.

Ergänzend zu Nr. 8.2 Antragsunterlagen:

für Vorhaben nach Nr. 2.1 RZWas 2013: 
Übersicht über die finanziellen Verhält-
nisse des Vorhabensträgers 
(Muster 2 zu Art. 44 BayHO)

nur auf 
Anforderung

Für Vorhaben nach Nr. 2.1.1, die Teil eines 
Gesamtvorhabens sind, gilt ein vorliegen-
des Hochwasserschutz- und Rückhalte-
konzept nach Nr. 2.1.6 RZWas 2013 mit 
beschlossener Vorzugsvariante (Gesamt-
konzept für HQ100-Schutz) als Entwurf für 
das Gesamtvorhaben

2-fach

Erklärung zum Antrag auf Gewährung 
einer Förderung als De-minimis-Beihilfe 
(aktuelles Formblatt abrufbar unter
www.stmug.bayern.de)

2-fach

Zu Nr. 12 Verwendungsnachweis, Verwendungs- 
bestätigung
Behandlung von Mehrkosten:

− Erkennbare wesentliche Mehrkosten sind bei der Bewil-
ligungsbehörde umgehend anzuzeigen. Die Anerken-
nung von Mehrkosten erfolgt im Rahmen der Prüfung 
des Verwendungsnachweises.

− Erhöhungen der Baukosten bei plankonformer Ausfüh-
rung können grundsätzlich nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises gefördert werden. Dieser Grundsatz 
steht unter dem Vorbehalt ausreichend verfügbarer 
Haushaltsmittel. Notwendige Abweichungen von die-
sem Grundsatz werden vom StMUG zentral und für alle 
Vorhaben gültig festgelegt. Auf die vorab zu erfüllenden 
Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers nach 
Nr. 5 ANBest-K wird hingewiesen.

Teil B – Förderung öffentlicher Wasserversorgungs- 
anlagen

1. Ergänzungen zum Allgemeinen Teil

Zu Nr. 3 Zuwendungsempfänger

Ausgenommen sind die Fernwasserversorgungsunterneh-
men:
– Wasserversorgung Bayerischer Wald,
– Wasserversorgung Steinwaldgruppe,

– Fernwasserversorgung Oberfranken,
– Fernwasserversorgung Franken,
– Fernwasserversorgung Mittelmain,
– Fernwasserversorgung Oberes Allgäu.

Zu Nr. 4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.3 Es werden nur Vorhaben gefördert, deren zuwen-
dungsfähige Kosten nach Anlage 2 RZWas 2013 
mehr als 50.000 Euro und deren Ausbaukosten über 
1.278 €/WA betragen.

4.4 Die gewährten Zuwendungen stellen Ausgleichsleis-
tungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse dar, sofern keine marktübliche 
Gegenleistung erfolgt. Der Zuwendungsbescheid 
muss die im Freistellungsbeschluss 2012/21/EU der 
Kommission vom 20. Dezember 2011 (ABl L 7 vom 
11. Januar 2012, S. 3) genannten Voraussetzungen er-
füllen. Dies trifft zu, wenn der Zuwendungsbescheid 
der Vorlage des StMUG aus BayIFS entspricht.

Zu Nr. 5.2 Buchst. a Zuwendungsfähige Investitions- 
kosten

Zusätzlich zu den Kosten nach den Richtlinien für den 
Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas) 
und den Ausführungskosten nach Bauausgabebuch wer-
den die zuwendungsfähigen Kosten nach Kostenrichtwert 
nach Anlage 2 RZWas 2013  ermittelt.

Spülung, Desinfektion und Dichtheitsprüfung bei Fertig-
stellung von Wasserleitungen sind Bestandteil der Bau-
arbeiten und damit auch förderfähig.

Zu Nr. 5.2 Buchst. b Kosten der Architekten- und 
In genieurleistungen

Die Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen wer-
den pauschal gemäß Nr. 3.12 Teil B den Investitionskos-
ten nach den Richtlinien für den Entwurf von wasserwirt-
schaftlichen Vorhaben (REWas), den Ausführungskosten 
nach Bauausgabebuch und den zuwendungsfähigen Kos-
ten nach Anlage 2 RZWas 2013 zugerechnet.

Die tatsächlich angefallenen Kosten für Architekten- und 
Ingenieurleistungen sind, soweit sie im Bauausgabebuch 
erfasst werden, dort als nicht zuwendungsfähig auszuwei-
sen.

Zu Nr. 5.3 Nicht zuwendungsfähige Kosten 

Zusätzlich zu Nr. 5.3 Buchst. a bis f RZWas 2013 sind nicht 
zuwendungsfähig:

g) Baunebenkosten, unbeschadet für Leistungen nach 
Nr. 5.2 Buchst. b RZWas 2013. Baunebenkosten sind:

− Die Honorare für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen nach der HOAI, so
• Grundleistungen,
• Besondere Leistungen,
• Leistungen anderer fachlich Beteiligter (Sonder-

fachleute), die für die Objektplanung notwendig 
sind 

und vor allem Kosten für

− Untersuchungen des Bodens, von Wasser und 
Abwasser,

− Beweissicherung,
− Bestandspläne nach Ausführung,
− sonstige besondere Materialprüfungen,
− Vermessungen,
− Grundsteinlegungen und Richtfeste,
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− Modellversuche, Eignungsversuche,

− künstlerische Wettbewerbe,

− Bewachung der Baustelle,

− Einweisung des Betriebspersonals,

− Abgabe, Prüfungs- und Genehmigungsgebühren 
und

− die Finanzierung.

Werden Baunebenkosten mit den Bauleistungen 
vergeben, sind die darauf entfallenden Kosten nicht 
zuwendungsfähig und von der Baurechnung abzu-
setzen. Zweckmäßig werden in den Verdingungsun-
terlagen Leistungen, deren Kosten zu den Bauneben-
kosten zählen, gesondert ausgewiesen.

Keine Baunebenkosten sind:

− Kosten für Bautafeln, die gemäß Nr. 2.4 NBest-Was 
2013 vom Zuwendungsempfänger aufzustellen sind 
und den aktuellen Vorgaben genügen, 

− Kosten für Schürfe und Bohrungen, d. h. boden-
mechanische Untersuchungen zum Zweck der 
Standsicherheit der Bauwerke,

− Kosten für erforderliche Kunst am Bau,

− Kosten der Dichtheitsprüfung.

h) Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie 
für die Instandsetzung bestehender Anlagen infolge 
ungenügender Unterhaltung oder unsachgemäßer 
 Benutzung,

i) Kosten für die Erschließung neuer Baugebiete mit 
Leitungen. Neue Baugebiete im Sinn der RZWas 
2013 sind alle Gebiete, für die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung die zulässige Bebauung noch nicht 
überwiegend vorhanden ist. Baulücken im Innenbe-
reich gelten nicht als „neue Baugebiete“,

j) Kosten für Anschlussleitungen (DIN 4046) und

k) Kosten für Verwaltungsgebäude, Dienst- und Werk-
dienstwohnungen.

Zu Nr. 5.4 Höhe der Zuwendung

5.4.1 Die Zuwendung wird berechnet als Produkt aus den 
zuwendungsfähigen Kosten gemäß Anlage 2 RZWas 
2013 und dem Zuwendungssatz gemäß Nr. 4.1 Teil B.

5.4.2 Wenn das Produkt aus den zuwendungsfähigen 
Ausführungskosten nach Bauausgabebuch gemäß 
Anlage 6 bzw. 7 RZWas 2013, die für den geförder-
ten Leistungsumfang gemäß Anlage 2 RZWas 2013 
angefallen sind, und dem gegenüber Nr. 5.4.1 Teil B 
um zehn Prozentpunkte verringerten Zuwendungs-
satz eine höhere Zuwendung als nach Nr. 5.4.1 Teil B 
ergibt, wird diese höhere Zuwendung gewährt. Eine 
Anzeige gemäß Nr. 5.3 ANBest-K ist nicht veranlasst.

5.4.3 Der Anteil aller Zuwendungen (auch aus anderen 
Förderprogrammen) darf 70 v. H. der zuwendungs-
fähigen Ausführungskosten nach Bauausgabebuch 
gemäß Anlage 6 bzw. 7 RZWas 2013 nicht überstei-
gen.

Zu Nr. 6 Zuständige Bauverwaltung und Bewilligungs-
behörde

Für Vorhaben, für die gemäß Nr. 3 Teil B Kostenrichtwerte 
festgelegt sind, entfällt die Prüfung auf Angemessenheit 
der Kosten nach Nr. 6.2.6.1 VVK.

Zu Nr. 7.1 Anmeldung von Vorhaben zur Aufnahme in die 
Dringlichkeitsliste und in ein Förderprogramm

Die Anmeldung ist an das zuständige Wasserwirtschaft-
samt zu richten und muss enthalten:

– einen formlosen Antrag auf Förderung,

– eine Ermittlung der Gesamtkosten und der zuwendungs-
fähigen Kosten nach den Richtlinien für den Entwurf 
von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas) in der 
jeweils gültigen Fassung sowie der zuwendungsfähigen 
Kosten gemäß Anlage 2 RZWas 2013 für das Vorhaben 
(Bauabschnitt),

– ggf. eine Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten 
 gemäß Anlage 2 RZWas 2013 für das Gesamtvorhaben 
und

– die Anlage 4 RZWas 2013.

Zu Nr. 8.2 Antragsunterlagen

Zusätzlich sind folgende Antragsunterlagen erforderlich:

–  Formblätter gemäß Anlage 2 und Anlage 4 
RZWas 2013 je 2-fach

Zu Nr. 9 Zuwendungsbescheid

Zuwendungsbescheide können bis zum 31. Dezember 2015 
erlassen werden.

Zu Nr. 10 Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung

Der Einbehalt beträgt 20 v. H. der Zuwendungen, mindes-
tens jedoch 100.000 Euro; in begründeten Einzelfällen 
kann die Bewilligungsbehörde den Mindesteinbehalt auf 
bis zu 50.000 Euro herabsetzen.

Die Zuwendungen für die pauschal geförderten Kosten der 
Architekten- und Ingenieurleistungen können zu je 50 v. H. 
bei Vorhabensbeginn im Sinn von Nr. 1.3.1 VVK und mit 
dem Verwendungsnachweis bzw. der Verwendungsbestäti-
gung angefordert werden. Hierfür ist die Pauschale gemäß 
Nr. 3.12 Teil B maßgebend.

Zu Nr. 11 Baurechnung

Auf der Ausgabenseite wird ein pauschaler Zuschlag für 
Architekten- und Ingenieurleistungen mit dem Prozentsatz 
gemäß Nr. 3.12 Teil B hinzugerechnet, sofern die Pauschale 
nicht entfällt (siehe Nr. 5.2 Buchst. b RZWas 2013). Die 
tatsächlichen Kosten für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen sind als nicht zuwendungsfähig auszuweisen.

Zu Nr. 12 Verwendungsnachweis, Verwendungsbestäti-
gung

Zusammen mit dem Verwendungsnachweis bzw. der 
 Verwendungsbestätigung ist die Zusammenstellung der 
Ausführungskosten nach Anlage 2 RZWas 2013 dem 
 Wasserwirtschaftsamt dreifach vorzulegen.

Zu Nr. 13 Abschluss der Förderung

Die zuwendungsfähigen Kosten gemäß Anlage 2 RZWas 
2013 mit den zugrunde gelegten Mengen- und Kosten-
ansätzen sowie Bauvorhaben sind Grundlagen des Zu-
wendungsbescheids.

Bei Unterschreitungen der im Zuwendungsbescheid aus-
gewiesenen zuwendungsfähigen Kosten gemäß Anlage 2 
um mehr als 5 v. H. werden die Zuwendungen auf der 
Grundlage der zuwendungsfähigen Ausführungskosten 
nach Anlage 2 RZWas 2013 neu berechnet.

Überschreiten die zuwendungsfähigen Ausführungskos-
ten nach Anlage 2 RZWas 2013 die dem Zuwendungs-
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bescheid zugrunde gelegten zuwendungsfähigen Kosten 
nach  Anlage 2 RZWas 2013, so ist die Förderung dieser 
Mehrkosten ausgeschlossen. Die Regelung nach Nr. 5.4.2 
Teil B bleibt davon unberührt.

2. Begriffe

2.1 Kostenpauschale (KP) 

ist das Produkt aus dem Kostenrichtwert nach Nr. 3 
und dem jeweiligen Mengenansatz (l/s, m, m³).

2.2 Kostenanschlag (KA) 

ist die aufgrund der angebotenen Einheits- und 
Pauschalpreise im Rahmen der Mitwirkung bei der 
Vergabe ermittelte und fortgeschriebene Kosten-
berechnung nach DIN 276.

2.3 Kostenfeststellung (KF) 

ist die abschließende Kostenermittlung aufgrund 
der festgestellten Ausgaben für das Vorhaben nach 
DIN 276.

2.4 Ausbaukosten (AK) 

sind die Investitionskosten je Wasseranteil (€/WA, 
ganzzahlig). Die Ermittlung ist in Anlage 4 RZWas 
2013 angegeben.

2.5 Einwohner

– Einwohner der Gemeinde nach Nr. 4 der Anlage 4 
RZWas 2013 ist die Gesamtzahl der Einwohner mit 
Hauptwohnsitz in einer Gemeinde, wie sie zum 
Zeitpunkt der Förderzusicherung im neuesten Sta-
tistischen Jahrbuch Bayern, herausgegeben vom 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 
angegeben ist.

– Versorgte Einwohner nach Nr. 4 der Anlage 4 
 RZWas 2013 ist die Gesamtzahl der im Einwoh-
nerverzeichnis der Gemeinde mit Stichtag der 
Antragstellung gemeldeten Einwohner mit Haupt-
wohnsitz im jeweiligen Versorgungsgebiet. Bei der 
Gemeindeteilbetrachtung nach Nr. 4.2 Teil B sind 
die Einwohner mit Hauptwohnsitz im Gemeinde-
teil entsprechend den aktuellen Angaben des Ein-
wohnerverzeichnisses der Gemeinde anzusetzen.

2.6 Wasserleitungen

– Anschlussleitungen nach DIN 4046 (Hausan-
schlüsse) 
sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der 
Versorgungs- oder Zubringerleitung bis zur Über-
gabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrich-
tung und enden vor der Hauptabsperrvorrichtung 
bzw. dem Wasserzähler.

– Versorgungsleitungen (Ortsleitungen) 
sind Wasserleitungen innerhalb des Versorgungs-
gebietes im bebauten Bereich; sie beginnen  (enden) 
mit der ersten (letzten) Anschlussvorrichtung für 
eine Anschlussleitung oder mit der ersten (letzten) 
Verzweigung der Zuleitung. Als bebauter Bereich 
gelten alle bebauten Grundstücke innerhalb der 
Ortschaft.

– Zubringerleitungen 
sind Wasserleitungen zwischen Wassergewin-
nungs- und Versorgungsgebieten sowie Wasser-
leitungen außerhalb der Versorgungsgebiete, die 
Versorgungsgebiete (Orte) verbinden.

2.7 Ersterschließung

Als Ersterschließung im Sinn der RZWas 2013 gel-
ten Maßnahmen, wenn eine bestehende technisch 
selbstständige Wasserversorgungsanlage einer nicht 
kommunal getragenen Trinkwasserversorgung für 
bis zu 100 Einwohner einer ordnungsgemäßen und 
leistungsfähigen Wasserversorgung in kommunaler 
Trägerschaft zugeführt wird. Für die Ermittlung der 
Einwohner sind die Einwohner mit Hauptwohnsitz 
zum Zeitpunkt der Anmeldung nach Nr. 7.1 RZWas 
2013 maßgebend.

3. Kostenrichtwerte (KRW)

Die Kostenrichtwerte (Nettowerte) werden nach-
folgend festgelegt. Die Mengen (l/s, m, m³) bei der 
Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten sind 
ganzzahlig anzugeben.

3.1 Untersuchungen und Planungen in Trinkwasserein-
zugsgebieten

Es werden die in der Kostenfeststellung ermittelten 
und geprüften Kosten übernommen.

3.2 Wassererschließung

– Vorfeldmessstelle/Pegel 
Es werden die in der Kostenfeststellung ermittelten 
und geprüften Kosten übernommen.

– Versuchsbohrung (inkl. Pumpversuche und sons-
tige Untersuchungen) 

Es werden die in der Kostenfeststellung ermittelten 
und geprüften Kosten übernommen.

– Brunnen
• Bohrbrunnen (inkl. Ausbau, Pumpversuch, Er-

schließung, Vorschacht, etc.) 

Es werden die im Kostenanschlag bzw. in der 
Kostenfeststellung ermittelten und geprüften 
Kosten übernommen. 

Liegt der Hauptbohrung keine Versuchsbohrung 
zugrunde, ist für die Bohrung die Kostenfeststel-
lung maßgebend.

• Horizontalfilter-Brunnen (Komplettausführung) 

Es werden die im Kostenanschlag bzw. in der 
Kostenfeststellung ermittelten und geprüften 
Kosten übernommen.

• Quellfassungen (Komplettausführung) 
Es werden die im Kostenanschlag bzw. in der 
Kostenfeststellung ermittelten und geprüften 
Kosten übernommen.

3.3 Aufbereitungsanlage

– verfahrenstechnische Ausrüstung 

Für die verfahrenstechnische Ausrüstung von Auf-
bereitungsanlagen wie z. B.

• Desinfektionsanlagen und Dosieranlagen
• mechanische Entsäuerung
• Enteisenung und Entmanganung
• Entarsenierung
• Filtration

werden die im Kostenanschlag bzw. in der Kos-
tenfeststellung ermittelten und geprüften Kosten 
übernommen.
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– Gebäude und Außenanlagen sowie verkehrstech-
nische Erschließung und Stromzuführung (vgl. 
Nr. 3.7)

3.4 Wasserspeicherung

– Hochbehälter (Komplettausführung inklusive Er-
schließung) 

Der KRW beträgt in Abhängigkeit vom Nutzvolu-
men des Behälters V (m³): 

KRWHB = 9.715  V-0,44 [€/m³], maximal 1.280 €/m³

– Für Wassertürme, Hochbehältererweiterung, 
Tiefbehälter sowie Tiefbehälter in Verbindung mit 
Pumpwerken und Aufbereitungsanlagen werden 
die im Kostenanschlag bzw. in der Kostenfeststel-
lung ermittelten und geprüften Kosten übernom-
men.

3.5 Wasserförderung

(Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (PW/DPW))

– hydraulische und elektrische Installation 

Der KRW beträgt in Abhängigkeit von der instal-
lierten Förderleistung Q (l/s):

• Pumpwerk: 

KRWPW = 6.902  Q-0,36 [€/(l/s)], 
maximal 3.000 €/(l/s)

• Druckerhöhungsanlage: 
KRWDPW = 8.692  Q-0,36 [€/(l/s)], 
maximal 3.800 €/(l/s)

– Gebäude und Außenanlagen sowie verkehrstech-
nische Erschließung und Stromzuführung (vgl. 
Nr. 3.7)

3.6 Wasserleitungen und Schachtbauwerke im Leitungs-
netz

– Verbindungs- und Zubringerleitungen (ZL)

Der KRW pro m Rohrleitung beträgt bei konven-
tioneller Bauweise sowie bei Rohrvortriebsverfah-
ren in Abhängigkeit von der Nennweite der Rohr-
leitung DN [mm]:

DN ≤100 125 150 200 250 300 mm

KRW 66 72 77 92 123 189 €/m

Darin sind alle Aufwendungen für Be-/Entlüf-
tungs- und Spülvorrichtungen (Hydrant) mit ein-
geschlossen.

Bei einer Rohrbündelung und bei Nennweiten 
größer DN 300 werden die im Kostenanschlag bzw. 
in der Kostenfeststellung ermittelten und geprüften 
Kosten übernommen.

– Eingefräste und eingepflügte Leitungen

Der Kostenrichtwert beträgt pro m Rohrleitung:

– für eingefräste Leitungen: KRW = 46 €/m
– für eingepflügte Leitungen: KRW = 36 €/m

– Schachtbauwerke im Leitungsnetz 
(Druckminderungs-/Zähler-/Spülschächte)

Der Kostenrichtwert pro Schacht inklusive Instal-
lation (Sch) beträgt 
KRWSch = 20.452 €/Stück

– Versorgungsleitungen im Ortsbereich (OL) 

Der Kostenrichtwert beträgt pro m Rohrleitung 
KRWOL = 150 €/m 

Für die Ermittlung der Kostenpauschalen dürfen 
nur Leitungen angesetzt werden, die nicht der 
 Erschließung neuer Baugebiete dienen.

3.7 Gebäude und Außenanlagen

Der Kostenrichtwert beträgt in Abhängigkeit vom 
umbauten Raum V (m³) des Gebäudes

KRWGeb = 450 – 0,036  V [€/m³]

Darin sind Gebäudetechnik (Installation, Sanitär) 
und Außenanlagen (Pflanz-/Geländearbeiten, Um-
zäunung) sowie die verkehrstechnische Erschließung 
und die Stromzuführung enthalten.

3.8 Fernwirk- und Steueranlagen

Es werden die im Kostenanschlag bzw. in der Kos-
tenfeststellung ermittelten und geprüften Kosten 
übernommen.

3.9 Umarbeiten an Bauwerken

Es werden die im Kostenanschlag bzw. in der Kos-
tenfeststellung ermittelten und geprüften Kosten 
übernommen.

3.10 Anschlussentgelt

Werden durch Wasserbezug Anlagen von anderen 
Wasserversorgungsunternehmen benutzt, können

– die anteiligen zuwendungsfähigen Kosten einer 
durch den Anschluss bedingten Erweiterung oder

– bei der Nutzung von Kapazitätsreserven die im 
Wasserlieferungsvertrag (WLV) festgelegten Kos-
ten, bei staatlich geförderten Anlageteilen nur die 
Kosten der anteiligen Eigenleistung (d. h. nach 
 Abzug der anteiligen Zuwendung), in angemesse-
ner Höhe

als zuwendungsfähiges Anschlussentgelt beim Was-
serbezieher anerkannt werden. Diese Kosten sind 
keine Investitionskosten im Sinn von Nr. 5.2 Buchst. a 
RZWas 2013.

3.11 Sonstiges

Es werden die im Kostenanschlag bzw. in der Kos-
tenfeststellung ermittelten und geprüften Kosten 
übernommen.

3.12 Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen

Die Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen 
werden mit einem pauschalen Zuschlag von 10 v. H. 
auf die Summe der ermittelten zuwendungsfähigen 
Investitionskosten aus Kostenpauschalen, Kostenan-
schlägen und Kostenfeststellungen berücksichtigt. 
Bei zuwendungsfähigen Investitionskosten über 
5 Mio. Euro beträgt der Zuschlag 9 v. H. Für ge-
sonderte Alternativplanungen (Leistungsphase 
1 und 2) erhöht sich der Pauschalzuschlag je beauf-
tragtem weiteren Ingenieurbüro um 1,5, maximal um 
3,0 Prozentpunkte.

4. Zuwendungsbemessung

4.1 Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuweisungen gewährt. 
Der Zuwendungssatz wird wie folgt berechnet:

ZH = 76,666 – 85.215,31/AK;

ab Ausbaukosten von 4.090 €/WA:

ZH = 98,333 – 173.839/AK, 
jedoch nicht mehr als 70 v. H. mit AK in €/WA.
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Der Zuwendungssatz ist auf zwei Nachkommastellen 
auf- bzw. abzurunden. Die Berechnung der Ausbau-
kosten (AK) ist gemäß Anlage 4 RZWas 2013 vorzu-
nehmen. Eine Förderung setzt erst ab Ausbaukosten 
von 1.278 €/WA ein (Förderschwelle).

4.2 Gemeindeteilbetrachtung

Bei Vorhaben für in der Gemeindeteildatei Bayern 
des LfStaD und LVG zum Stand 31. Juli 2005 aufge-
führten Teile einer Gemeinde bis zu 20.000 Einwoh-
ner kann der Zuwendungssatz nach den zugehörigen 
Ausbaukosten berechnet werden, soweit die hierfür 
angesetzten zuwendungsfähigen Kosten nicht bereits 
bei einer anderen staatlichen Förderung berücksich-
tigt wurden.

Teil C – Förderung öffentlicher Abwasseranlagen

1. Ergänzungen zum allgemeinen Teil

Zu Nr. 4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.3 Es werden nur Vorhaben gefördert, deren zuwen-
dungsfähige Kosten nach Anlage 3 RZWas 2013 
mehr als 50.000 Euro und deren Ausbaukosten über 
1.278 €/AA betragen.

4.4 Die gewährten Zuwendungen stellen Ausgleichsleis-
tungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse dar, sofern keine marktübliche 
Gegenleistung erfolgt. Der Zuwendungsbescheid 
muss die im Freistellungsbeschluss 2012/21/EU der 
Kommission vom 20. Dezember 2011 (ABl L 7 vom 
11. Januar 2012, S. 3) genannten Voraussetzungen er-
füllen. Dies trifft zu, wenn der Zuwendungsbescheid 
der Vorlage des StMUG aus BayIFS entspricht.

Zu Nr. 5.2 Buchst. a Zuwendungsfähige Investitions- 
kosten

Zusätzlich zu den Kosten nach den Richtlinien für den 
Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas) 
und den Ausführungskosten nach Bauausgabebuch wer-
den die zuwendungsfähigen Kosten nach Kostenrichtwert 
nach Anlage 3 RZWas 2013 ermittelt.

Spülung und Dichtheitsprüfung bei Fertigstellung von 
Kanälen sind Bestandteil der Bauarbeiten und damit auch 
förderfähig.

Zu Nr. 5.2 Buchst. b Kosten der Architekten- und  
Ingenieurleistungen

Die Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen 
werden pauschal gemäß Nr. 3.10 Teil C den Investitions-
kosten nach den Richtlinien für den Entwurf von wasser-
wirtschaftlichen Vorhaben (REWas), den Ausführungskos-
ten nach Bauausgabebuch und den zuwendungsfähigen 
Kosten nach Kostenrichtwert nach Anlage 3 RZWas 2013 
zugerechnet.

Die tatsächlich angefallenen Kosten für Architekten- und 
Ingenieurleistungen sind, soweit sie im Bauausgabebuch 
erfasst werden, dort als nicht zuwendungsfähig auszuwei-
sen.

Zu Nr. 5.3 Nicht zuwendungsfähige Kosten

Zusätzlich zu Nr. 5.3 Buchst. a bis f sind nicht zuwendungs-
fähig:

g) Baunebenkosten, unbeschadet für Leistungen nach 
Nr. 5.2 Buchst. b RZWas 2013. Baunebenkosten sind:

– Die Honorare für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen nach der HOAI, so
• Grundleistungen
• Besondere Leistungen
• Leistungen anderer fachlich Beteiligter (Sonder-

fachleute), die für die Objektplanung notwendig 
sind

und vor allem Kosten für

– Untersuchungen des Bodens, von Wasser und Ab-
wasser,

– Beweissicherung,
– Bestandspläne nach Ausführung,
– sonstige besondere Materialprüfungen,
– Vermessungen,
– Grundsteinlegungen und Richtfeste,
– Modellversuche, Eignungsversuche
– künstlerische Wettbewerbe,
– Bewachung der Baustelle,
– Einweisung des Betriebspersonals,
– Abgabe, Prüfungs- und Genehmigungsgebühren 

und
– die Finanzierung.

Werden Baunebenkosten mit den Bauleistungen 
vergeben, sind die darauf entfallenden Kosten nicht 
zuwendungsfähig und von der Baurechnung abzu-
setzen. Zweckmäßig werden in den Verdingungsun-
terlagen Leistungen, deren Kosten zu den Bauneben-
kosten zählen, gesondert ausgewiesen.

Keine Baunebenkosten sind:

– Kosten für Bautafeln, die gemäß Nr. 2.4 NBest-Was 
2013 vom Zuwendungsempfänger aufzustellen sind 
und den aktuellen Vorgaben genügen,

– Kosten für Schürfe und Bohrungen, d. h. boden-
mechanische Untersuchungen zum Zweck der 
Standsicherheit der Bauwerke,

– Kosten für erforderliche Kunst am Bau,
– Kosten der Spülung und Dichtheitsprüfung bei 

Fertigstellung von Kanälen.
h) Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie 

für die Instandsetzung bestehender Anlagen infolge 
ungenügender Unterhaltung oder unsachgemäßer 
Benutzung,

i) Kosten für die Erschließung neuer Baugebiete mit 
Kanälen. Neue Baugebiete im Sinn der RZWas 2013 
sind alle Gebiete, für die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die zulässige Bebauung noch nicht über-
wiegend vorhanden ist. Baulücken im Innenbereich 
gelten nicht als „neue Baugebiete“,

j) Kosten für Anschlusskanäle (DIN 1986 Teil 100),

k) Kosten für Verwaltungsgebäude, Dienst- und Werk-
dienstwohnungen,

l) die verrechnete Abwasserabgabe nach § 10 Abs. 3 
 AbwAG, Art. 9 BayAbwAG und für bis 1. Januar 2007 
erklärte Verrechnungen nach § 10 Abs. 4 AbwAG für 
aufgelassene Einleitungen.
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Zu Nr. 5.4 Höhe der Zuwendung
5.4.1 Die Zuwendung wird berechnet als Produkt aus den 

zuwendungsfähigen Kosten gemäß Anlage 3 und 
dem Zuwendungssatz gemäß Nr. 4.1 Teil C.

5.4.2 Wenn das Produkt aus den zuwendungsfähigen 
Ausführungskosten nach Bauausgabebuch gemäß 
 Anlage 6 bzw. 7, die für den geförderten Leistungs-
umfang gemäß Anlage 3 angefallen sind und dem 
gegenüber Nr. 5.4.1 Teil C um zehn  Prozentpunkte 
verringerten Zuwendungssatz eine höhere Zuwen-
dung als nach Nr. 5.4.1 Teil C ergibt, wird diese 
 höhere Zuwendung gewährt. Eine Anzeige gemäß 
Nr. 5.3 ANBest-K ist nicht veranlasst.

5.4.3 Der Anteil aller Zuwendungen (auch aus anderen 
Förderprogrammen) darf 70 v. H. der zuwendungs-
fähigen Ausführungskosten (nach Bauausgabebuch) 
gemäß Anlage 6 bzw. 7 nicht übersteigen.

Zu Nr. 5.5 Förderausschluss
5.5.1 Für Siedlungsbereiche, in denen der Bau bzw. die 

Nachrüstung von Kleinkläranlagen oder der Bau von 
privaten Anschlusskanälen nach den Richtlinien für 
Zuwendungen zu Kleinkläranlagen (RZKKA) ge-
fördert wurde, kann keine Förderung nach RZWas 
2013 gewährt werden. Die durch den Bau privater 
Anschlusskanäle nach Nr. 2.1.4 RZKKA erforderlich 
werdenden Kapazitätserweiterungen bzw. Sanierun-
gen zentraler Abwasseranlagen sind nach RZWas 
2013 nicht förderfähig.

5.5.2 Nach Art. 16 Abs. 1 Satz 3 BayAbwAG ist für Zu-
führungsanlagen eine Förderung gänzlich ausge-
schlossen, wenn für diese gemäß § 10 Abs. 4 AbwAG 
eine Verrechnung nach dem 1. Januar 2007 erklärt 
worden ist. Wenn die Verrechnung gemäß § 10 Abs. 4 
 AbwAG zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 
1. Januar 2007 erklärt wurde oder nach dem 1. Januar 
2007 erklärt wird und für die Zuführungsanlage vor 
dem 1. Januar 2007 eine Zuwendung zugesagt oder 
bewilligt worden ist, sofern hierauf vor diesem Zeit-
punkt mit den geförderten Maßnahmen begonnen 
wurde, mindern sich gemäß Art. 19 Abs. 2 BayAbwAG 
die für die Zuführungsanlage insgesamt gewährten 
Zuwendungen um den durch die Verrechnung mit 
der Abwasserabgabe für die aufnehmende Einleitung 
erlangten Verrechnungsbetrag.

Zu Nr. 6 zuständige Bauverwaltung und Bewilligungs-
behörde
Für Vorhaben, für die gemäß Nr. 3 Teil C Kostenrichtwerte 
festgelegt sind, entfällt die Prüfung auf Angemessenheit 
der Kosten nach Nr. 6.2.6.1 VVK.

Zu Nr. 7.1 Anmeldung zur Aufnahme in die Dringlich-
keitsliste
Die Anmeldung ist an das örtlich zuständige Wasserwirt-
schaftsamt zu richten und muss enthalten:

– einen formlosen Antrag auf Förderung,

– eine Ermittlung der Gesamtkosten und der zuwendungs-
fähigen Kosten nach den Richtlinien für den Entwurf von 
wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas) in der jeweils 
gültigen Fassung sowie der zuwendungsfähigen Kosten 
gemäß Anlage 3 für das Vorhaben (Bauabschnitt),

– ggf. eine Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten 
 gemäß Anlage 3 für das Gesamtvorhaben und

– die Anlage 4.

Zu Nr. 8.2 Antragsunterlagen

Es sind zusätzlich vorzulegen:

– Formblätter gemäß Anlage 3 und Anlage 4 je 2-fach
– Erklärung des Vorhabensträgers, ob er die Zu-

wendung an Dritte weiterleitet, die vorsteuer-
abzugsberechtigt sind

2-fach

– zusätzlich für Vorhaben nach Nr. 2.3.1 RZWas 
2013 (Ortskanalisation): 
Übersichtslageplan des Vorhabens mit blauer 
Abgrenzung des bebauten Bereichs

2-fach

Zu Nr. 9 Zuwendungsbescheid

Zuwendungsbescheide können bis zum 31. Dezember 2015 
erlassen werden.

Zu Nr. 10 Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung

Der Einbehalt beträgt 20 v. H. der Zuwendungen, mindes-
tens jedoch 100.000 Euro; in begründeten Einzelfällen 
kann das Wasserwirtschaftsamt den Mindesteinbehalt auf 
bis zu 50.000 Euro herabsetzen.

Die Zuwendungen für die pauschal geförderten Kosten der 
Architekten- und Ingenieurleistungen können zu je 50 v. H. 
bei Vorhabensbeginn im Sinn von Nr. 1.3.1 VVK und mit 
dem Verwendungsnachweis bzw. der Verwendungsbestäti-
gung angefordert werden. Hierfür ist die Pauschale gemäß 
Nr. 3.10 Teil C maßgebend.

Zu Nr. 11 Baurechnung

Auf der Ausgabenseite wird ein pauschaler Zuschlag für 
Architekten- und Ingenieurleistungen mit dem Prozentsatz 
gemäß Nr. 3.10 Teil C hinzugerechnet, sofern die Pauschale 
nicht entfällt (siehe Nr. 5.2 Buchst. b RZWas 2013). Die 
tatsächlichen Kosten für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen sind als nicht zuwendungsfähig auszuweisen.

Zu Nr. 12 Verwendungsnachweis, Verwendungsbestäti-
gung

Zusammen mit dem Verwendungsnachweis bzw. der Ver-
wendungsbestätigung ist die Zusammenstellung der Aus-
führungskosten nach Anlage 3 dem Wasserwirtschaftsamt 
dreifach vorzulegen.

Zu Nr. 13 Abschluss der Förderung

Die zuwendungsfähigen Kosten gemäß Anlage 3 mit den 
zugrunde gelegten Mengen- und Kostenansätzen sowie 
Bauvorhaben sind Grundlagen des Zuwendungsbescheids.

Bei Unterschreitungen der im Zuwendungsbescheid aus-
gewiesenen zuwendungsfähigen Kosten gemäß Anlage 3 
um mehr als 5 v. H., werden die Zuwendungen auf der 
Grundlage der zuwendungsfähigen Ausführungskosten 
nach Anlage 3 neu berechnet.

Überschreiten die zuwendungsfähigen Ausführungskos-
ten nach Anlage 3 die dem Zuwendungsbescheid zugrunde 
gelegten zuwendungsfähigen Kosten nach Anlage 3, so 
ist die Förderung dieser Mehrkosten ausgeschlossen. Die 
Regelung nach Nr. 5.4.2 Teil C bleibt davon unberührt.

2. Begriffe

2.1 Kostenpauschalen (KP) 

sind das Produkt aus den Kostenrichtwerten nach 
Nr. 2 und den jeweiligen Mengenansätzen (EW, EZ, 
m, m³, l/s).
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2.2 Ausbaukosten (AK) 

sind die Investitionskosten je Abwasseranteil (€/AA, 
ganzzahlig). Ermittlung siehe Anlage 4 RZWas 2013.

2.3 Einwohner

− Einwohner der Gemeinde nach Nr. 4 der Anlage 4 
RZWas 2013 ist die Gesamtzahl der Einwohner mit 
Hauptwohnsitz in einer Gemeinde, wie sie zum 
Zeitpunkt der Förderzusicherung im  neuesten 
Statistischen Jahrbuch Bayern, herausge geben 
vom Bayerischen Landesamt für Statistik und 
 Datenverarbeitung, angegeben ist.

− Entsorgte Einwohner nach Nr. 4 der Anlage 4 
RZWas 2013 ist die Gesamtzahl der im Einwoh-
nerverzeichnis der Gemeinde mit Stichtag der 
Antragstellung gemeldeten Einwohner mit Haupt-
wohnsitz im jeweiligen Entsorgungsgebiet. Bei der 
Gemeindeteilbetrachtung sind die Einwohner mit 
Hauptwohnsitz im Gemeindeteil entsprechend den 
aktuellen Angaben des Einwohnerverzeichnisses 
der Gemeinde anzusetzen.

2.4 Gemeindliches Gebiet

Gebiet, in welchem Besiedlung und/oder wirtschaft-
liche Aktivitäten für eine Sammlung von kommu-
nalem Abwasser und eine Weiterleitung zu einer 
kommunalen Kläranlage ausreichend konzentriert 
sind (vgl. ROkAbw § 1 Abs. 2 Nr. 2). Der Umgriff des 
gemeindlichen Gebiets ist für jedes nach den RZWas 
2013 geförderte Vorhaben durch eine blaue Linie 
 abzugrenzen und umfasst den zu entwässernden 
Bereich von bebauten Grundstücken einschließlich 
der unbebauten Grundstücke im Innenbereich.

2.5 Bestandteile der Entwässerung

− Ortsentwässerung:
Abwasserkanäle in bisher noch nicht entsorg-
ten gemeindlichen Gebieten, die Abwasser von 
Grundstücksentwässerungsanlagen aufnehmen 
und einer Entsorgung nach dem Stand der Tech-
nik zuführen, ohne Anschlusskanäle nach DIN 
1986, einschließlich der Anfangshaltungen, unab-
hängig davon, wie viele Anwesen angeschlossen 
sind. Kommunale Anlagen zur Versickerung des 
Niederschlagswassers.

− Spezifische Kanallänge:
Länge der Schmutz- bzw. Mischwasserkanäle der 
Ortsentwässerung je entsorgtem Einwohner (in  
m/EZ) innerhalb des im jeweiligen BA zu entsor-
genden gemeindlichen Gebiets – im Lageplan 
durch eine blaue Linie abgegrenzt.

− Verbindungsleitungen: 
Freispiegelleitungen, Druck- und Unterdrucklei-
tungen außerhalb des gemeindlichen Gebiets oder 
Druckleitungen nach zentralen Pumpwerken, die 
vorwiegend der Ableitung von Abwasser aus Orts-
kanalisationen dienen.

2.6 Kläranlagen

Mechanisch-biologische Sammelkläranlagen, die 
dem Stand der Technik entsprechen, für Gemeinden 
und Ortsteile.

2.7 Regenbecken

Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle ab DN 1200 
bzw. Ei 800/1200, Regenklärbecken, Regenrückhalte-
becken.

2.8 Bodenfilter

Bodenfilter und Retentionsbodenfilter als Bestandteil 
der weiter gehenden Behandlung von Mischwasser 
und behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser.

3. Kostenrichtwerte

Die Kostenrichtwerte (Nettowerte) werden nachfol-
gend festgelegt. Die Mengen (l/s, m, m³) sind bei der 
Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten ganzzah-
lig anzugeben.

3.1 Ortsentwässerung (Nr. 2.3.1 RZWas 2013)

Für die Erstellung einer Ortsentwässerung wird 
in Abhängigkeit von der spezifischen Kanallänge 
(x in m je entsorgtem Einwohner) unabhängig von 
Entwässerungsverfahren folgender Kostenrichtwert 
angesetzt:

KRWOE = 542  x0,72 (€/EZ), 
maximal jedoch 3.070 €/EZ

Im Druck- oder Unterdrucksystem sind die Schächte 
mit der Pumpe bzw. mit der Ventileinheit sowie die 
anschließend zur Sammelleitung führenden Leitun-
gen als funktionelle Bestandteile im Kostenrichtwert 
enthalten.

3.2 Freispiegelleitungen als Verbindungsleitungen 
(Nr. 2.3.3 RZWas 2013)

Für Freispiegelleitungen beträgt der Kostenrichtwert 
in Abhängigkeit vom Durchmesser DN:

DN ≤200 250 300 400 500 600 mm

KRW 180 225 245 275 310 345 €/m

DN 700 800 900 1000 1100 ≥1200 mm

KRW 395 445 495 550 615 685 €/m

Bei Sonderprofilen gilt der Richtwert des nächst grö-
ßeren flächengleichen Kreisquerschnittes.

3.3 Druck- und Unterdruckleitungen sowie freilaufende 
Druckleitungen als Verbindungsleitungen (Nr. 2.3.3 
RZWas 2013)

3.3.1 Verlegung in herkömmlicher Bauweise

Für Druck- und Unterdruckleitungen sowie freilau-
fende Druckleitungen in herkömmlicher Bauweise 
sowie für Rohrvortriebsverfahren beträgt der Kos-
tenrichtwert 110 €/m.

3.3.2 Verlegung im Pflug- oder Fräsverfahren

Für eingepflügte Druck- und Unterdruckleitun-
gen und freilaufende Druckleitungen beträgt der 
 Kostenrichtwert 51 €/m, für eingefräste Druck- und 
Unterdruckleitungen und freilaufende Druckleitun-
gen 72 €/m.

3.4 Gräben als Verbindungsleitungen (Nr. 2.3.3 RZWas 
2013)

Für Gräben beträgt der Kostenrichtwert 72 €/m.

3.5 Zentrale Pumpstationen (Nr. 2.3.3 RZWas 2013)

Der Kostenrichtwert beträgt in Abhängigkeit von der 
installierten Förderleistung (x in l/s, ganzzahlig):

KRWPW = 24.031  x-0,55 (€/l/s), 
jedoch nicht mehr als 8.200 €/l/s
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3.6 Regenbecken, Regenüberläufe, Bodenfilter (Nrn. 2.3.2 
RZWas 2013)

Der Kostenrichtwert für Regenbecken beträgt in Ab-
hängigkeit vom nutzbaren Beckenvolumen (x in m³, 
ganzzahlig), bei Regenüberläufen in Abhängigkeit 
vom umbauten Raum (x in m³, ganzzahlig):

KRWRB = 2.925  x-0,22 (€/m³), maximal 1.280 €/m³

Für Regenbecken in Erdbauweise gilt ein Kosten-
richtwert von 62 €/m³.

Für Bodenfilter beträgt der Kostenrichtwert in 
 Abhängigkeit vom Volumen der Bodenfilterschicht 
(ohne Dränschicht, x in m3, ganzzahlig):

KRWBF = 7.299  x-0,46 (€/m³), maximal 640 €/m³

Darin sind die dazugehörenden Drossel- und Steu-
erungseinrichtungen sowie die die Bauwerke ver-
bindenden Kanäle und Entlastungskanäle mit einer 
Länge von insgesamt bis zu 20 m eingeschlossen. 
Darüber hinausgehende Kanäle gelten als Verbin-
dungsleitungen. Bei Regenbecken in Erdbauweise 
und bei Bodenfiltern sind die dazugehörigen Regen-
überläufe nicht im Kostenrichtwert enthalten.

3.7 Kläranlagen (Nr. 2.3.3 RZWas 2013)

Für den Neubau und die anteilige Kapazitätserweite-
rung von Kläranlagen enthält der Kostenrichtwert 
die gesamten baulichen Aufwendungen für die An-
lage, bei Teichanlagen einschließlich des Aufstau-
raumes zur Mischwasserbehandlung.

Der Kostenrichtwert beträgt in Abhängigkeit von der 
Ausbaugröße (x in EW) der Kläranlage:

KRWKA = 3.661  x-0,25 [€/EW], maximal 1.380 €/EW

3.8 Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie auf Kläranlagen (Nr. 2.3.4 RZWas 2013)

Der Kostenrichtwert beträgt in Abhängigkeit von der 
Ausbaugröße (x in EW) der nachzurüstenden Klär-
anlage:

KRWNR = 3.477  x-0,40 [€/EW], maximal 310 €/EW

3.9 Mitbenutzung anderer Kläranlagen, Anschlussent-
gelt

3.9.1 Bei einer Erweiterung einer Kläranlage, die durch 
das Abgeben von Abwasser aus bisher noch nicht 
entsorgten Gemeindegebieten bedingt ist, werden 

anteilig die Kostenrichtwerte nach Nr. 2.7 als zu-
wendungsfähiges Anschlussentgelt bei der Abwasser 
abgebenden Gemeinde anerkannt.

3.9.2 Bei der Nutzung von Kapazitätsreserven einer Klär-
anlage eines anderen Unternehmensträgers legt das 
Wasserwirtschaftsamt das zuwendungsfähige An-
schlussentgelt – ggf. unter Berücksichtigung bereits 
geförderter Investitionen – im Einzelfall fest.

3.10 Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen

Die Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen 
werden mit einem pauschalen Zuschlag von 10 v. H. 
auf die Summe der ermittelten Investitionskosten 
nach Nr. 5.2 Buchst. a RZWas 2013 berücksichtigt. 
Liegt diese über 5 Mio. Euro, beträgt der Zuschlag 
9 v. H. Für gesonderte Alternativplanungen (wenigs-
tens Leistungsphase 1 und 2) erhöht sich der Pau-
schalzuschlag je beauftragtem weiteren Ingenieur-
büro um 1,5, maximal um 3,0 Prozentpunkte.

4. Zuwendungsbemessung

4.1 Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuweisungen gewährt. 
Der Zuwendungssatz wird wie folgt berechnet:

ZH = 76,666 – 85.215,31/AK,

ab Ausbaukosten von 4.090 €/AA:

ZH = 98,333 – 173.839/AK, 
jedoch nicht mehr als 70 v. H. mit AK in €/AA.

Der Zuwendungssatz ist auf zwei Nachkommastellen 
auf- bzw. abzurunden. Die Berechnung der Ausbau-
kosten (AK) ist gemäß Anlage 4 vorzunehmen. Eine 
Förderung setzt erst ab Ausbaukosten von 1.278 €/AA 
ein (Förderschwelle).

4.2 Gemeindeteilbetrachtung

Bei Vorhaben für in der Gemeindeteildatei Bayern 
des LfStaD und LVG zum Stand 31. Juli 2005 auf-
geführte Teile einer Gemeinde bis zu 20.000 Ein-
wohner kann der Zuwendungssatz nach den zuge-
hörigen Ausbaukosten berechnet werden, soweit die 
hierfür angesetzten zuwendungsfähigen Kosten nicht 
 bereits bei einer staatlichen Förderung berücksichtigt 
 wurden.
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Anlage 1

RZWas 2013

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben 
(NBest-Was 2013)

Diese Nebenbestimmungen ergänzen die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
an kommunale Körperschaften (ANBest-K), Anlage 3a zu Art. 44 BayHO.

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
(zu Nr. 1 ANBest-K)

1.1 Als fachbezogene Kostengliederung gemäß Nr. 1.2 
ANBest-K werden alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Ausgaben als ein Einzelansatz 
definiert. Das sind die zuwendungsfähigen Kosten 
nach Zuwendungsbescheid. Eine Prüfung der Ansät-
ze der Kostengliederung gemäß REWas hinsichtlich 
der 20-%-Regel ist deshalb nicht notwendig.

1.2 Die Zuwendung wird entsprechend dem Baufort-
schritt in Raten bewilligt und ausbezahlt. Die Raten 
sind mit dem Formular „Baustandsbericht“ gemäß 
Anlage 5 RZWas 2013 beim Wasserwirtschaftsamt 
anzufordern. Die letzte Rate gemäß Nr. 10 RZWas 
2013 kann erst nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises bzw. der Verwendungsbestätigung mit dem 
Formblatt nach Anlage 6 bzw. 7 RZWas 2013 ange-
fordert werden. 

2. Vergabe von Aufträgen und Ausführung 
(zu Nr. 3 ANBest-K)

2.1 Der Zuwendungsbescheid erlischt, wenn das Vor-
haben nicht spätestens drei Jahre nach Erlass der 
Inaussichtstellung begonnen ist.

2.2 Das Vorhaben ist entsprechend dem geprüften 
 Entwurf und den nach Nr. 6.2.6.2 VVK in der bau-
fachlichen Stellungnahme festgelegten Auflagen 
auszuführen.

2.3 Bei schweren Verstößen gegen die Vergabegrund-
sätze nach Nr. 3 ANBest-K bleiben grundsätzlich 
die Kosten für die jeweilige Auftragseinheit, bei der 
der Verstoß festgestellt wurde, bei der Festsetzung 
der zuwendungsfähigen Kosten unberücksichtigt. 
Würde der Ausschluss der jeweiligen Auftragseinheit 
zu einem völligen oder sehr weitgehenden Förder-
ausschluss für die Gesamtmaßnahme und damit zu 
einer erheblichen Härte für den Zuwendungsemp-
fänger führen, kann der Kürzungsbetrag auf 20 bis 
25 v. H. der Gesamtzuwendung beschränkt werden. 
Es handelt sich hierbei um einen Rahmen, der bei 
Vorliegen besonderer Gründe sowohl über- als auch 
unterschritten werden kann.

2.4 Bei Zuwendungen von mehr als 250.000 € ist eine 
Bautafel aufzustellen, die den jeweils gültigen Vor-
gaben entspricht.

3. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände 
(zu Nr. 4 ANBest-K)

3.1 Der Zuwendungsempfänger hat die geförderten 
 Anlagen ordnungs- und sachgemäß zu unterhalten 
und zu betreiben.

3.2 Werden geförderte Gegenstände nach der Inbetrieb-
nahme weniger Jahre für den Zuwendungszweck 

genutzt als nachstehend festgelegt, ermäßigen sich 
die dafür festgelegten Zuwendungen je fehlendem 
vollen Jahr um den angegebenen Vomhundertsatz:

– 20 Jahre bei Grundstücken, also um 5 v. H. je Jahr,

– 12,5 Jahre bei Bauten und baulichen Anlagen, also 
um 8 v. H. je Jahr und

– fünf Jahre bei technischen Einrichtungen, Maschi-
nen und Geräten, also um 20 v. H. je Jahr.

4. Nachweis der Verwendung 
(zu Nr. 6 ANBest-K)

4.1 Für Vorhaben nach Nrn. 2.2 und 2.3 RZWas 2013, bei 
denen ausschließlich Mittel des Freistaates Bayern 
vergeben werden, ist die Vorlage einer Verwendungs-
bestätigung anstelle eines Verwendungsnachweises 
zulässig (Nr. 10.3 VVK). Die Möglichkeit der Ver-
wendungsbestätigung erstreckt sich nicht auf Förder-
maßnahmen, die ganz oder teilweise mit Mitteln der 
Europäischen Union, des Bundes oder anderer Dritter 
finanziert werden. Seit 1. August 2008 ist die Verwen-
dungsbestätigung nur möglich, wenn das Vorhaben 
auf der Grundlage von Kostenpauschalen gefördert 
wird (d. h. keine Förderung auf Grundlage der Nrn. 
5.4.2 oder 5.4.3 der Teile B bzw. C der RZWas 2013).

4.2 Der Verwendungsnachweis ist nach Anlage 6 bzw. 
die Verwendungsbestätigung nach Anlage 7 RZWas 
2013 zu erstellen und dreifach dem Wasserwirt-
schaftsamt vorzulegen. Dem Verwendungsnachweis 
bzw. der Verwendungsbestätigung ist ein Lageplan 
nach dem Stand der Ausführung des Vorhabens 
 (Bestandslageplan) beizugeben. Für Vorhaben nach 
Nrn. 2.2 und 2.3 ist zusätzlich eine Zusammenstel-
lung der Ausführungskosten nach Anlage 2 bzw. 3 
RZWas 2013 beizufügen.

4.3 Dem Verwendungsnachweis ist das Bauausgabebuch 
beizugeben; im Falle der Verwendungsbestätigung 
ist das Bauausgabebuch nur auf Anforderung der Be-
willigungsbehörde vorzulegen.

4.3.1 Im Bauausgabebuch sind alle Einnahmen und Aus-
gaben für das Vorhaben in zeitlicher Reihenfolge 
aufzuführen und am Ende aufzusummieren.

4.3.2 Der Einnahmeteil ist mindestens zu gliedern in die 
Spalten:

– laufende Nr. des Belegs,

– Tag der Wertstellung,

– Einzahler (für Zuwendungen genügt die Angabe 
„Staat“),

– Betrag,

– Aufschlüsselung des Betrags in weiteren Spalten 
nach der Aufgliederung der Finanzierung in der 
Zusicherung,
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– von den zuwendungsfähigen Ausgaben abzuset-
zende Einnahmen und

– Bemerkungen.

4.3.3 Der Ausgabeteil ist mindestens zu gliedern in die 
Spalten:

– laufende Nr. des Belegs,

– Tag der Zahlungsanordnung (kann, wenn der Tag 
der Rechnungsfeststellung eingetragen wird, vor 
der Vorlage des Verwendungsnachweises nach-
getragen werden),

– Tag der Rechnungsfeststellung, nur soweit für 
Zwecke des Zuwendungsabrufs notwendig, weil 
der Tag der Zahlungsanordnung zunächst nicht 
eingetragen werden soll,

– Datum der Auftragsvergabe,

– Empfänger, Zweck der Ausgaben,

– Betrag,

– Abschlagszahlungen,

– Aufschlüsselung nach den Kostengruppen der 
 Kostenermittlung,

– anteilige nach Nr. 5.3 RZWas 2013 nicht zuwen-
dungsfähige Beträge,

– zuwendungsfähige Kosten,

– Bemerkungen.

4.3.4 Nach Abschluss der Arbeiten sind im Bauausgabe-
buch die Einnahmen und Ausgaben für die Finanzie-
rungsabschnitte und für das Vorhaben aufzurechnen. 
Unter den Aufrechnungen ist auf der Einnahmeseite 
anzugeben, welche Einnahmen nach Art und Höhe 
noch erwartet werden. Auf der Ausgabeseite ist zu 
bestätigen, dass weitere Ausgaben für den Finan-
zierungsabschnitt oder für das Vorhaben nicht mehr 
in die zuwendungsfähigen Kosten aufgenommen 
 werden1). Die Aufrechnungen sind vom Zuwen-
dungsempfänger mit Orts- und Tagesangabe zu 
 unterschreiben.

4.3.5 Die Baurechnung ist, solange im Zuwendungs-
bescheid nichts anderes geregelt ist, fünf Jahre nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah-
ren.

5. Nachträgliche Änderung der Finanzierung

Die Zuwendungen ermäßigen sich entsprechend 
Nr. 2.1 ANBest-K, wenn infolge der Rechnungs-
prüfung durch ein Rechnungsprüfungsamt, den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof, den Bundes-
rechnungshof oder den Europäischen Rechnungshof 
durch das Wasserwirtschaftsamt festgestellt wird, 
dass sich die Ausgaben oder die Finanzierung nach-
träglich geändert haben.

1) Für den Fall, dass Ausgaben noch strittig sind, wird auf die 
Möglichkeit eines vorläufigen Verwendungsnachweises ge-
mäß Nr. 6.1 ANBest-K hingewiesen.

6. Zusätzliche Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Sicherung der einwandfreien öffentlichen Was-
serversorgung und zum Bau von Abwasseranlagen

6.1 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, in den 
ersten 12,5 Jahren nach Inbetriebnahme der An lage 
den Anschluss benachbarter Anlagen zu dulden, 
wenn dies angemessen und zumutbar ist.

6.2 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die Vor-
teile aus der Förderung von Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen an die Beitrags- und Gebühren-
pflichtigen der Einrichtung nach den hierfür maß-
geblichen Bestimmungen des Kommunalabgaben-
gesetzes weiterzugeben. Bei der Verzinsung des 
Anlagekapitals bleibt der aus Zuwendungen aufge-
brachte Kapitalanteil außer Betracht (Art. 8 Abs. 3 
Satz 2 KAG). Für evtl. Abschreibungserlöse (einschl. 
Verzinsung) auf zuwendungsfinanzierte Investitions-
kosten gilt Art. 8 Abs. 3 Sätze 4 und 5 KAG.

6.3 Die Zuwendungsbescheide der Förderung nach 
 RZWas 2013 erfüllen die im Art. 4 des Freistellungs-
beschlusses 2012/21/EU der Kommission vom 20. 
Dezember 2011 (ABl L 7 vom 11. Januar 2012, S. 3) 
genannten Voraussetzungen wie folgt:

– Gegenstand und Dauer der gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtungen:
Die öffentliche Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung sind gesetzlich als Daueraufgabe 
geregelt (§§ 50 und 56 WHG, Art. 57 Abs. 2 GO). 
In Nr. 3.2 NBest-Was 2013 sind fünf bis 20 Jahre 
Zweckbindungsfrist genannt, in der die geförderten 
Anlagen zu nutzen sind.

– Unternehmen und gegebenenfalls betroffenes 
 Gebiet:
Der Zuwendungsempfänger ist Adressat des Zu-
wendungsbescheides. Mit ihm ist ein gemeind-
liches Gebiet oder Verbandsgebiet betroffen.

– Art etwaiger dem Unternehmen durch die Bewil-
ligungsbehörde gewährter ausschließlicher oder 
besonderer Rechte:
Es werden durch die Bewilligungsbehörde keine 
ausschließlichen oder besonderen Rechte gewährt.

– Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und 
Parameter für die Berechnung, Überwachung und 
Änderung der Ausgleichsleistung:
Die RZWas 2013 geben Berechnungsvorgaben 
(REWas), Kostenrichtwerte und Formeln vor, 
 anhand derer der Ausgleich (Zuwendung) be-
rechnet wird. Die Richtigkeit der Zuwendungsge-
währung wird bei der Schlussabrechnung durch 
die Bewilligungsbehörde und gegebenenfalls im 
Rahmen einer Rechnungsprüfung überwacht. Eine 
nachträgliche Änderung der zuwendungsfähigen 
Kosten führt zu einer Änderung der Zuwendung 
(Nr. 2.1 ANBest-K).

– Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung 
von Überkompensationszahlungen:
Überzahlungen werden durch den Zuwendungsab-
ruf nach Baufortschritt und einen Rückhalt bis zur 
Abrechnung des Vorhabens (Nr. 10 RZWas 2013) 
vermieden. Sollte eine Überzahlung auftreten, 
sind Zuwendungen entsprechend Art. 49a Abs. 1 
 BayVwVfG zu erstatten.
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– Verweis auf den Beschluss 2012/21/EU der 
 Kommission vom 20. Dezember 2011:
Der Verweis ist Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides.

7. Zusätzliche Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zu Vorhaben an Gewässern dritter Ordnung

7.1 Bei Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege von 
Gewässern sind mit den Zuwendungen auch etwaige 
auf den Freistaat Bayern als Beteiligten entfallende 
Kostenbeiträge nach Art. 26 Abs. 2 BayWG abgegol-
ten.

7.2 Bei Gewässerausbaumaßnahmen sind mit den Zu-
wendungen auch etwaige auf den Freistaat Bayern 
als Vorteilziehenden entfallende Kostenbeiträge nach 
Art. 42 Abs. 2 BayWG abgegolten.

8. Zusätzliche Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zu Vorhaben nichtkommunaler Träger

8.1 Die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwen-
dung sind subventionserheblich im Sinn von § 264 
Strafgesetzbuch. Der/die Antragssteller/in wird auf 
die Bestimmungen des Subventionsgesetzes vom 29. 
Juli 1976 (BGBI I S. 2034, 2037) in Verbindung mit 
Art. 1 des Bayerischen Subventionsgesetzes (BayRS 
453-1-W) hingewiesen. Entsprechend § 4 des Subven-
tionsgesetzes sind Scheingeschäfte und Scheinhand-
lungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rück-
forderung und Weitergewährung oder das Belassen 
einer Subvention oder eines Subventionsvorteils un-
erheblich. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der 
tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Der/
die Antragsteller/in wird darauf hingewiesen, dass 
vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstän-
dige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfer-
tige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen 
in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Sub-
ventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können.

8.2 Bei der Vergabe von Aufträgen sind die Umwelt-
richtlinien für das öffentliche Auftragswesen in der 
jeweils gültigen Fassung zu beachten.
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Anlage 3
RZWas 2013

Ermittlung der zuwendungsfähigen (zwf.) Kosten – Abwasseranlagen

Vorhabensträger:

Landkreis: Bauabschnitt:

Zum Zuwendungsantrag vom: Zum Verwendungsnachweis vom:
Auszuführende Nr. in Menge KRW zwf. Kosten
 Anlagenteile BayIFS (ganzzahlig) € -netto-

Neubau von Anlagenteilen 
gemäß Nr. 2.1 bis 2.7 der Anlage 2b
Rohrleitungen <= DN 200 AW0201 m

DN 250 AW0202 m

DN 300 AW0203 m

DN 400 AW0204 m

DN 500 AW0205 m

DN 600 AW0206 m

DN 700 AW0207 m

DN 800 AW0208 m

DN 900 AW0209 m

DN 1000 AW0210 m

DN 1100 AW0211 m

DN >= 1200 AW0212 m

Druckleitung AW0213 m

Eingepflügte Leitung AW0214 m

Eingefräste Leitung AW0215 m

zentrale Pumpstation AW0217 l/s

Förderstrom AW0217 l/s

Förderstrom AW0217 l/s
Ortsentwässerung – Kanallänge m

entsorgte Einwohner AW0100 EZ
Kläranlagenneubau – Ausbaugröße EW

und anteilige Erweiterung AW0216 EW

Regenbecken, -überläufe AW0218 m³

Nutzbares Beckenvolumen AW0218 m³

Regenbecken Erdbauweise AW0219 m³

Nutzbares Beckenvolumen AW0219 m³

Bodenfilter AW0220 m³

Umsetzung WRRL auf Kläranlagen AW0401 EW

Kläranlagenerweiterung gemäß Nr 3.9.1 Teil C EW

Ausbaugröße der aufnehmenden Kläranlage AW0517 EW

Anschlussentgelt gemäß Nr. 3.9.2 Teil C AW0519 EW

Summe der zuwendungsfähigen Kosten (netto)
Mehrwertsteuer (soweit zuwendungsfähig) %

Pauschale für Ing.-Leistungen %

Kosten, die ein anderer Vorhabensträger zu tragen verplichtet ist und Sonstiges -

Zuwendungsfähige Kosten des Vorhabens

Aufgestellt (Zuwendungsempfänger): Ort, Datum         Unterschrift

62
62

€ / ME

180
225
245
275
310
345
395
445
495

51
72

550
615
685
110
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Anlage 4
RZWas 2013 

Ermittlung der Ausbaukosten 
□Wasserversorgung (WV) – Kosten je Wasseranteil (€/WA) 

□ Abwasserentsorgung (AW) – Kosten je Abwasseranteil (€/AA) 

Vorhaben: 

Landkreis: 

1 Vorhabensträger/Zuwendungsempfänger 

 
 

Name:

2 Vorhaben 

Entwurf vom:

3 Zuwendungsfähige Kosten innerhalb des Betrachtungszeitraumes (zK) 

Vorhabensteil Summe zuwendungsfähige Kosten (vgl. Rückseite) 
€ 

Kläranlage  

sonstige Abwasseranlagen  

Bauwerke der Wasserversorgung  

Wasserverteilung  

4 Einwohnerzahl (EZ) und Einwohnerwerte (EW) 
Einwohner der Gemeinde1)  

Der Bemessung zugrunde gelegte EZ Der Bemessung zugrunde gelegte EW für 
 

ver-/entsorgte Einwohner2):  EZ  Bauwerke der Wasserversorgung:   EW3)

 Kläranlage:      EW 

5 Kosten je Wasseranteil (€/WA) bzw. Abwasseranteil (€/AA) 

zK der Kläranlage/der Bauwerke der WV 
€ 

für die Bemessung maßgebende Einwohnerwerte 
EW 

€/EW: 

zK der Wasserverteilung 
€ 

für die Bemessung maßgebende Einwohnerzahl 
EZ 

€/EZ: 

zK sonstiger Abwasseranlagen 
€ 

für die Bemessung maßgebende Einwohnerzahl 
EZ 

€/EZ: 

Kosten je Wasseranteil/Abwasseranteil (ganzzahlig) 
 

€/WA: 
€/AA: 

1)  Einwohner der Gemeinde ist die Gesamtzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in einer Gemeinde, wie sie zum Zeitpunkt der För-
derzusicherung im neuesten Statistischen Jahrbuch Bayern, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Daten-
verarbeitung, angegeben ist. 

2)  Ver-/Entsorgte Einwohner ist die Gesamtzahl der im Einwohnerverzeichnis der Gemeinde mit Stichtag der Antragstellung gemelde-
ten Einwohner mit Hauptwohnsitz im jeweiligen Ver-/Entsorgungsgebiet. Bei der Gemeindeteilbetrachtung sind die Einwohner mit 
Hauptwohnsitz im Gemeindeteil entsprechend den aktuellen Angaben des Einwohnerverzeichnisses der Gemeinde anzusetzen.

3)  Hier ist der der Bemessung der Bauwerke zugrunde gelegte Wasserbedarf (m3/a):50 anzusetzen. 
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Ermittlung der anrechenbaren zuwendungsfähigen Kosten4) 

Die anrechenbaren zuwendungsfähigen Kosten sind die Kosten, die für das Gesamtvorhaben in den Jahren seit ein-

schließlich 1990 angefallen sind und im Jahr der Förderung sowie in den Jahren bis einschließlich 2015 anfallen wer-
den, einschließlich des zu fördernden Bauabschnittes. Für die Vergangenheit werden 80 % aller in den Jahren 1990 

bis zum Förderjahr getätigten Gesamtinvestitionen als zuwendungsfähige Kosten anerkannt, soweit diese Investitionen 
nicht bereits bei einer anderen staatlichen Förderung auf der Basis der Gemeindeteilbetrachtung berücksichtigt wur-

den oder noch berücksichtigt werden sollen. Bei einer Förderung auf der Basis der Gemeindeteilbetrachtung können 

nur die Investitionen des/der zu berücksichtigenden Gemeindeteils(e) angesetzt werden. 

Für die Zukunft und im Förderjahr sind hier im Zeitraum bis einschließlich 2015 grundsätzlich die Aufwendungen 

aufgrund der Kostenpauschalen anzugeben, einschließlich für den zu fördernden Bauabschnitt. Liegen für Vorhaben, 

für welche keine Kostenrichtwerte festgelegt sind, noch keine Kostenanschläge vor, sind die aufgrund der Kostenbe-

rechnung ermittelten Kosten einzutragen.  

 

 
Betrachtungszeitraum 

Kläranlage/Bauwerke  
der Wasserversorgung 

€  

sonstige Abwasseranlagen 
 
€ 

Wasserverteilung 
 

€ 
Jahre 1990 bis Förderjahr 

 

   

Jahre nach Förderjahr bis 

einschließlich 2015 

   

im Förderjahr 

(...............) 

   

Summe

 

   

1. Der Antragsteller erklärt, dass bei der Ermittlung der Ausbaukosten von der Möglichkeit der Gemeindeteilbetrach-

tung Gebrauch/kein Gebrauch5) gemacht wird. 

2. Der Antragsteller erklärt, dass bei der Ermittlung der anrechenbaren zuwendungsfähigen Kosten  

 ohne Inanspruchnahme der Gemeindeteilbetrachtung für den zurückliegenden Zeitraum seit 1990 nur Kosten 

enthalten sind, die nicht bereits bei einer anderen staatlichen Förderung auf der Basis der Gemeindeteilbetrach-

tung berücksichtigt wurden oder werden 

 bei Inanspruchnahme der Gemeindeteilbetrachtung nur Investitionen des/der zu berücksichtigenden Gemeinde-

teils(e) angesetzt wurden. 

 
Aufgestellt (Zuwendungsempfänger):

 
 

Ort, Datum Unterschrift: 

geprüft (Wasserwirtschaftsamt):

 
 

Ort, Datum Unterschrift: 

 

4) Der Einzelnachweis ist auf einem gesonderten Blatt vorzunehmen. Ist der Vorhabensträger vorsteuerabzugsberechtigt, dürfen nur 
Netto-Beträge angesetzt werden 

5) Nichtzutreffendes streichen. 
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Anlage 5 
RZWas 2013

Baustandsbericht – Nr.              

zum Anfordern von Zuwendungen

1. Allgemeine Angaben zum Vorhaben 

Vorhaben

Zuwendungsempfänger

Geldinstitut BLZ Kontonummer 

IBAN BIC 

Zuwendungsbescheid des WWA ............................... 
Az.: 

Datum Ende Bewilligungszeitraum 

2. Angaben zur Finanzierung und Baustand zum Berichtstag 

 Kosten des Vorhabens 
in € 

Zuwendungen
in € 

 insgesamt zuwendungsfä-
hi

Soll Ist Differenz 
 2 3 4 5 6

1 Vorhaben
(gem. Zuwendungs-
bescheid)

   

2 Kostenanfall bis:      

3. Erklärung des Zuwendungsempfängers 

Das o. g. Vorhaben ist zu ................v. H. fertiggestellt. Entsprechend dem erreichten Baufortschritt werden 
Zuwendungen in Höhe von ..............................€ angefordert.

Datum                                                   Unterschrift 

_______________     _____________________________

4. Vermerk zur Bewilligung (vom zuständigen WWA auszufüllen) 

V-Art Gebiet Nr.
Kennzeichen Verfahrensschritt

Vorläufige Festsetzung der Zuwendung durch das WWA:
K-Typ € Cent Datum / Unterschrift

Zuwendung

Endgültige Festsetzung durch das StMUG:
K-Typ € Cent aus Kap./Titel

Zuwendung

K-Typ € Cent aus Kap./Titel
Zuwendung

Name Datum, Unterschrift
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Hinweise zum Baustandsbericht 

Der Baustandsbericht ist nach Nr. 10 RZWas 2013 vom Zuwendungsempfänger auszufüllen und 3-fach dem 
Wasserwirtschaftsamt zu übergeben. 

Die Zuwendungen werden vom Wasserwirtschaftsamt aufgrund des Zuwendungsbescheids nach Nr. 9 
RZWas 2013 entsprechend der Bereitstellung der Haushalts- und Betriebsmittel in Raten bewilligt und aus-
bezahlt. Davon soll die letzte Rate mit einem Anteil von bis zu 20 v. H. der Zuwendungen, jedoch mindes-
tens 100.000 € erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises angefordert werden; in begründeten Einzel-
fällen kann die Bewilligungsbehörde den Mindesteinbehalt auf bis zu 50.000 € herabsetzen. Die Zahlung 
steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung nach Nr. 10 der RZWas 2013. 

Die Zuwendungen für die pauschal geförderten Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen können zu 
je 50 v. H. bei Vorhabensbeginn im Sinn von Nr. 1.3.1 VVK und mit dem Verwendungsnachweis angefordert 
werden.

Die Auszahlungsbeträge werden centgenau abgerundet. 

Zu Nr. 2 Angaben zu Finanzierung und Baustand zum Berichtstag 

In der Zeile „Vorhaben“ sind die Kosten und Zuwendungen nach dem im Zuwendungsbescheid festgeleg-
ten Finanzierungsplan einzutragen. In die Spalte 3 sind die zuwendungsfähigen Kosten laut Planung (Kos-
tenberechnung nach REWas) einzutragen. 

In der Zeile „Kostenanfall bis“ sind folgende Angaben einzutragen: 

 Spalte 1: der Berichtstag 

 Spalte 2: die angefallenen Gesamtkosten des Vorhabens zum Berichtstag laut Bauausgabebuch 

 Spalte 3: die angefallenen zuwendungsfähigen Kosten zum Berichtstag laut Bauausgabebuch 

 Spalte 4: erdiente Zuwendungen aufgrund des Baufortschritts; für Vorhaben nach den Nrn. 2.2 und 2.3 
RZWas ermitteln sich die erdienten Zuwendungen aus dem Verhältnis der angefallenen zuwendungsfä-
higen Kosten nach Bauausgabebuch zu den zuwendungsfähigen Kosten des Vorhabens lt. Zuwen-
dungsbescheid (Kostenberechnung nach REWas) multipliziert mit den im Zuwendungsbescheid in Aus-
sicht gestellten Zuwendungen 

    Zeile 2, Spalte 3 
     Erdiente Zuwendung =        x   Zeile 1, Spalte 4 
    Zeile 1, Spalte 3 

Für Vorhaben nach den Nrn. 2.2 und 2.3 RZWas 2013 darf die Zuwendung 70 v. H. der zuwendungsfä-
higen Kosten nach Bauausgabebuch nicht übersteigen (vgl. Nr. 5.4.4 RZWas 2013). Für Vorhaben nach 
den Nrn. 2.2 und 2.3 RZWas 2000 darf die Zuwendung 80 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten nach 
Bauausgabebuch nicht übersteigen (vgl. Nr. 5.4 RZWas 2000). 

 Spalte 5: bereits ausbezahlte Zuwendungen für das Vorhaben 

 Spalte 6: die sich aus den Spalten 4 und 5 ergebende Differenz 

Zu Nr. 3 Erklärung des Zuwendungsempfängers 

Hier ist die erbetene Zuwendung einzutragen. Der Baustandsbericht ist vom Vorhabensträger rechtsverbind-
lich zu unterschreiben. Der Zuwendungsempfänger kann die Bauoberleitung mit dem Aufstellen des 
Baustandsberichts beauftragen. Das Wasserwirtschaftsamt ist von der Ermächtigung der Bauoberleitung 
schriftlich zu unterrichten. 
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Anlage 6 
RZWas 2013

Verwendungsnachweis 

 
______________________________________ 
Bewilligungsbehörde 
 
______________________________________ 
Anschrift 

 

 
______________________________________ 
Anschrift 

 
 
______________________________________ 
Ort, Datum 

 

1. Zuwendungsempfänger 

� Stadt � Markt � Gemeinde  � Bezirk � Zweck-
verband 

� Landschafts-
pflegeverband 

� Sonstige 

Name  
 

Landkreis  
 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut) 
 
Bankverbindung (IBAN, BIC) 

Auskunft erteilt (Name, Telefon-Nr., Fax)  
 
Region  
 

amtl. Gemeindekennziffer  
 

 

2. Finanzierung des Vorhabens 

Vorhaben 

Zuwendungsbescheid des 

vom Az.: Summe der in Aussicht gestellten Zuwendungen 
                                                                             € 

 

3. Sachlicher Bericht über Art und Umfang des geförderten Vorhabens 

Entwurfsverfasser Bauoberleitung örtl. Bauleitung Baubeginn1) Bauende 
     

 
 
 
 
 
 

1) Baubeginn ist das Datum der Vergabe des ersten Bauauftrags. 
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4.   Zahlenmäßiger Nachweis 

4.1 zuwendungsfähige Kosten 

nach Zuwendungsbescheid nach Ausführung des Vorhabens 
(für Vorhaben nach den Nrn. 2.2 und 2.3 

RZWas 2013 laut Anlage 2 bzw. 3) 
nach Anlage  

2 bzw. 3 RZWas 20132) 
nach Bauausgabebuch 

€ € €

 
Nur für Vorhaben nach den Nrn. 2.2 und 2.3 RZWas 20133) 
�  Die Summe aller Zuwendungen übersteigt 70 v. H. der zuwendungsfähigen Ausführungskosten nach 

Bauausgabebuch. Die Zuwendung wird auf 70 v. H. dieser zuwendungsfähigen Ausführungskosten 
gekürzt (Nr. 5.4.3 der Teile B und C RZWas 2013).  

�  Die zuwendungsfähigen Ausführungskosten nach Anlage 2 bzw. 3 RZWas 2013 übersteigen die zu-
wendungsfähigen Kosten nach Anlage 2 bzw. 3 laut Zuwendungsbescheid. Eine Förderung dieser 
Mehrkosten ist ausgeschlossen (Nr. 13 RZWas 2013). 

�  Die zuwendungsfähigen Ausführungskosten nach Anlage 2 bzw. 3 RZWas 2013 unterschreiten um 
mehr als 5 v. H. den im Zuwendungsbescheid festgeschriebenen Betrag. Die Zuwendung wird auf-
grund der tatsächlich ausgeführten Leistungen gemäß Anlage 2 bzw. 3 neu berechnet (Nr. 13 RZWas 
2013). 

�  Die Festsetzung der endgültigen Zuwendungen erfolgt gemäß Nr. 5.4.2 der Teile B bzw. C der 
RZWas 2013 (auf Basis der tatsächlichen Ausführungskosten). 

 

4.2 Einnahmen zur Deckung der zuwendungsfähigen Kosten (zfK) 

Art nach Zuwendungsbescheid nach Ausführung des Vorhabens 

   SOLL IST 

  € v. H. € € 

Zuwendung 
Freistaat Bayern 

(K71..)     

Zuwendung  
EU 

(K7...)     

Zuwendung  
GemAgr 

(K73..)     

Zuwendung 
(Ursprung)..................... 

(K7...)     

Zinsgünstige Darlehen 
 

(K5...)     

Eigenleistung 
 

(K5...)     

Summe zfK 
Nach Anlage 2 bzw. 3 

(K831)  100   

Summe zfK 
Nach Bauausgabebuch 

(K4...)     

 

2) Bitte bei Vorhaben nach Nr. 2.2 und 2.3 RZWas 2013 Anlage 2 bzw. 3 beilegen. 
3) Zutreffendes ist vom Wasserwirtschaftsamt anzukreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich. 



AllMBl Nr. 8/2013302

- 3 -

5. Bestätigung des Zuwendungsempfängers 

Die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung sind subventionserheblich im Sinn von § 264 Straf-

gesetzbuch. Der/die Antragssteller/in wird auf die Bestimmungen des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 

1976 (BGBI I S. 2034, 2037) in Verbindung mit Art. 1 des Bayerischen Subventionsgesetzes (BayRS 

453-1-W) hingewiesen. Entsprechend § 4 des Subventionsgesetzes sind Scheingeschäfte und Schein-

handlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belas-

sen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich. Das bedeutet, dass für die Beurteilung 

der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Der/die Antragsteller/in wird darauf hingewiesen, 

dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leicht-

fertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Sub-

ventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können. 

 

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass: 

a) die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem geförder-

ten Vorhaben angefallen sind und mit der Baurechung übereinstimmen, 

b) die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden, 

c) die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten Zu-

wendungszwecks verwendet wurde und die im Zuwendungsbescheid genannten Auflagen und Bedin-

gungen eingehalten wurden. 

 

Der Zuwendungsempfänger 

- hat die geförderte Anlage antragsgemäß erstellt und am ......................... in Betrieb genommen. 

- hat dem Verwendungsnachweis als Anlage einen Bestandslageplan, das Bauausgabebuch sowie bei 

Vorhaben nach Nrn. 2.2 und 2.3 RZWas 2013 die Zusammenstellung der zuwendungsfähigen Kosten 

nach Ausführung (Anlage 2 bzw. 3 RZWas 2013) beigefügt.  

� hat Investitionen im Rahmen des zu fördernden Vorhabens selbst getätigt. 

� hat unmittelbar oder mittelbar einen Dritten beauftragt, im Rahmen des zu fördernden Vorhabens In-

vestitionen zu tätigen und leitet deshalb als Erstempfänger die Zuwendungen weiter.4) 

 

Alle mit der Zuwendung zusammenhängenden Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen können wäh-

rend der im Zuwendungsbescheid (einschließlich Nebenbestimmungen) festgelegten Aufbewahrungsfrist 

jederzeit zum Zwecke der Verwendungsprüfung oder Prüfung durch den Obersten Rechnungshof oder 

die EU eingesehen oder zur Vorlage bei der prüfenden Stelle angefordert werden. 

Dem Zuwendungsempfänger ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung 

der Rückforderung und Verzinsung unterliegt. 

Zuwendungsempfänger 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 

4)  In diesem Fall ist bei Vorhaben nach Nr. 2.3 RZWas 2013 – soweit nicht bereits früher erfolgt – die entsprechende Erklärung 
beizufügen. 
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6.   Prüfung der Verwendung 

6.1 Prüfung gemäß Nr. 11 VVK 

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß Nr. 11.1 VVK geprüft.

� Die Angaben im Verwendungsnachweis enthalten keine Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines 
Erstattungsanspruchs. (Prüfung nach Nr. 6.2 entfällt) 

� Der Verwendungsnachweis wurde in die stichprobenweise Auswahl der zu prüfenden Verwendungs-
nachweise aufgenommen. (Ergebnis siehe Nr. 6.2) 

� Der Verwendungsnachweis wurde aufgrund von Anhaltspunkten für die Geltendmachung eines Er-
stattungsanspruchs weitergehend geprüft; Umfang und Ergebnis der Prüfung sind im anliegenden 
Prüfungsvermerk gemäß Nr. 11.2 VVK im Einzelnen dargestellt 

Die zuwendungsfähigen Kosten ändern sich dadurch  �  nicht  � auf ............................ € 
 

Dienststelle Ort, Datum Unterschrift 

6.2 Prüfung in baufachlicher Hinsicht 

� Der Verwendungsnachweis wurde stichprobenweise in baufachlicher Hinsicht gemäß Nr. 6.2.8.1 VVK 
überprüft. Der Umfang der Stichproben und das Ergebnis der Überprüfung ist dem beiliegenden Prüf-
bericht zu entnehmen. 

� Die baufachliche Prüfung beschränkte sich wegen der Anwendung von Kostenpauschalen auf 
- die Würdigung der Bestätigung der Kommune und 
- die Prüfung der plangemäßen Ausführung und der Beachtung der Auflagen, insbesondere der 

Vergabegrundsätze. 
Das Ergebnis ist der beiliegenden Bemerkung zu entnehmen. Eine weitergehende Prüfung gemäß 
Nr. 6.2.8 VVK entfällt. 

Die zuwendungsfähigen Kosten ändern sich dadurch  �  nicht  �  auf ............................ € 
 

Dienststelle Ort, Datum Unterschrift 

Vermerke zur Bewilligung der Schlussrate 

V-Art Gebiet Nr.
Kennzeichen Verfahrensschritt

Vorläufige Festsetzung der Zuwendung durch das WWA:
K-Typ € Cent Datum / Unterschrift

Zuwendung

Endgültige Festsetzung durch das StMUG:
K-Typ € Cent aus Kap./Titel

Zuwendung

K-Typ € Cent aus Kap./Titel
Zuwendung

Name Datum, Unterschrift
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Anlage 7 
RZWas 2013

Verwendungsbestätigung 

Die Verwendungsbestätigung anstelle eines Verwendungsnachweises ist nur für Vorhaben nach Nrn. 2.2 und 2.3 RZWas 

2013 zuzulassen, bei denen ausschließlich Mittel des Freistaates Bayern vergeben werden (Nr. 10.3 VVK). Die Möglich-

keit der Verwendungsbestätigung erstreckt sich nicht auf Fördermaßnahmen, die ganz oder teilweise mit Mitteln der 

Europäischen Union, des Bundes oder anderer Dritter finanziert werden. Seit 1. August 2008 ist die Verwendungsbestä-

tigung nur möglich, wenn das Vorhaben auf der Grundlage von Kostenpauschalen gefördert wird (d. h. keine Förderung 

auf Grundlage der Nrn. 5.4.2 oder 5.4.3 der Teile B bzw. C der RZWas 2013). 

_________________________________________________________
Bewilligungsbehörde oder im Zuwendungsbescheid genannte Behörde 

Ort, Datum 

....................................................................

1. Zuwendungsempfänger 

 Stadt  Markt  Gemeinde  Verwaltungs- 
gemeinschaft

 Landkreis  Bezirk  Zweckverband

Name (bei kreisangehörigen Zuwendungsempfängern mit Angabe des Landkreises)

Anschrift

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut) 

Bankverbindung (IBAN, BIC) 

Auskunft erteilt (Name und Telefon-Nr. ggf. auch Fax-Nr.) 

Region ggf. amtliche Gemeindekennziffer 

2. Maßnahme 
Bezeichnung der Maßnahme 

3. Sachlicher Bericht 
Darstellung des Ergebnisses der Zuwendung (ggf. zahlenmäßige Angabe der geförderten Einheiten) 
Es sind die Anlagen 2 bzw. 3 beizulegen. 
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4. Zahlennachweis 
a) Für die unter Nr. 2 bezeichnete Maßnahme wurde vom Freistaat Bayern mit Bewilligungsbescheid vom 

............................................... (Az. .....................................................................) eine Zuweisung/ein Darlehen1)

von insgesamt .......................................... € bewilligt. 

b) Der Bewilligung der Zuwendung lagen zuwendungsfähige Ausgaben von .................................................... € und

Einnahmen von ....................................................... € zugrunde. 

c) Die Maßnahme wurde am ........................................ abgeschlossen.

d) Der oben bezeichnete Zuwendungsempfänger hat hierfür bisher eine Zuweisung/ein Darlehen1) von

............................................. € erhalten; eine Schlussrate von ..................................... € ist noch offen. Die nach 

Abschluss der Maßnahme tatsächlich angefallenen Gesamtkosten betragen …………...…………… €, die tatsäch-

lich angefallenen zuwendungsfähigen Ausgaben (nach Bauausgabebuch) betragen .......................................... €; 

die nicht zuwendungsfähigen Leistungen, Beiträge, Rückforderungen und Rückzahlungen wurden abgesetzt. Die 

tatsächlichen Einnahmen betragen ................................................. €. 

e) Die zustehende Zuwendung vermindert sich hiernach: 

 nein.2)  ja.2)

5. Bestätigung 

Die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung sind subventionserheblich im Sinn von § 264 Strafgesetzbuch. 
Der/die Antragssteller/in wird auf die Bestimmungen des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI I S. 2034, 
2037) in Verbindung mit Art. 1 des Bayerischen Subventionsgesetzes (BayRS 453-1-W) hingewiesen. Entsprechend 
§ 4 des Subventionsgesetzes sind Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder 
Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheb-
lich. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Der/die Antragstel-
ler/in wird darauf hingewiesen, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vor-
sätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung we-
gen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können. 

In Kenntnis, dass die Verwendungsbestätigung einen Verwendungsnachweis darstellt, und der strafrechtlichen Be-
deutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert: 

a)  Die Zuwendung wurde ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bestimmten Zuwendungs-
zwecks verwendet; die im Zuwendungsbescheid genannten Bedingungen und Auflagen wurden eingehalten. 

b)  Die Zuwendung wurde innerhalb der Verwendungsfrist verwendet: 

 nein.2)  ja.2)

Falls nein: 
Die infolge der Überschreitung der Verwendungsfrist nach Art. 49a BayVwVfG anfallenden Zinsen von 6 v. H. 
p. a. liegen unterhalb der Bagatellgrenze von 250 €: 

 nein.2)  ja.2)

c)  Alle mit der Zuwendung zusammenhängenden Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen können während der 
im Bewilligungsbescheid (einschließlich Nebenbestimmungen) festgelegten Aufbewahrungsfrist jederzeit zum 
Zwecke der Verwendungsprüfung oder Prüfung durch den Obersten Rechnungshof eingesehen oder zur Vorlage 
bei der prüfenden Stelle angefordert werden. 

                                                
1) Nichtzutreffendes streichen 
2) Zutreffendes ankreuzen 
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d)  Dem Zuwendungsempfänger ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung der 
Rückforderung und Verzinsung unterliegt und ihm bei Abgabe einer unrichtigen Verwendungsbestätigung der Be-
weis für die zweck- und fristgerechte Verwendung obliegt. 

....................................................................
(Unterschrift) Dienstsiegel

6. Angebot zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages (Vertragsstrafenrege-
lung)3)

Der Zuwendungsempfänger hat die Möglichkeit, durch die Wahl der Verwendungsbestätigung anstelle des Verwen-

dungsnachweises seinen Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Dadurch werden aber die Möglichkeiten der Bewilli-

gungsbehörde zur Plausibilitätsprüfung eingeschränkt. Der Zuwendungsempfänger erklärt sich daher bereit, im Falle 

unrichtiger Angaben in der Verwendungsbestätigung zusätzlich zu einer möglichen Rückforderung der Zuwendung 

einen Zuschlag in Höhe von 10 v. H. des Rückforderungsbetrages an den Zuwendungsgeber zu zahlen. 

....................................................................
(Unterschrift) Dienstsiegel

Vermerke zur Bewilligung der Schlussrate

V-Art Gebiet Nr.
Kennzeichen Verfahrensschritt

Vorläufige Festsetzung der Zuwendung durch das WWA:
K-Typ € Cent Datum / Unterschrift

Zuwendung

Endgültige Festsetzung durch das StMUG:
K-Typ € Cent aus Kap./Titel

Zuwendung

K-Typ € Cent aus Kap./Titel
Zuwendung

Name Datum, Unterschrift

                                                
3) Nur gültig für Zuwendungsbescheide mit Datum vom 1. November 2003 bis 31. Juli 2008. 
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Literaturhinweise

Springer Spektrum, Springer DE, Berlin u. a.

Wosnitza/Hilgers, Energieeffizienz und Energiemanage-
ment, Ein Überblick heutiger Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten, 2012, XVIII, 548 Seiten, Preis 49,95 €, Praxis, 
ISBN 978-3-8348-1941-3.

Das Buch bietet einen praxisorientierten Einstieg in Ener-
gieeffizienz und Energiemanagement. Es befasst sich mit 
der gesamten Wertschöpfungskette von der dezentralen 
Energieumwandlung bis zum Energiekonsum durch 
die Endkunden und beleuchtet dabei die verschiedenen 
 gesellschaftlichen Handlungsfelder. Das interdisziplinä-
re Fachbuch setzt ein ingenieurgemäßes Verständnis der 
vorgestellten Technologien voraus. Darüber hinaus zeigt es 
aber auch ökonomische, sozialethische, umweltpolitische 
und ökologische Trends auf.

Allen, Das kugelsichere Federkleid, Wie die Natur uns 
Technologie lehrt, 2011, 192 Seiten, Preis 29,99 €, ISBN 
978-3-8274-2775-5.

In den nächsten Jahrzehnten wird die Bedeutung der be-
reits existierenden und bevorstehenden Anwendungen 
in der Bionik steigen, da Bevölkerungswachstum und 
Klimawandel uns zwingen, schnell hocheffiziente tech-
nische Lösungen zu finden. Das Buch ist eine fundierte 
und verständliche Einführung in die vielfältigen Facetten 
biomimetischer Forschung und Entwicklung. Es zeigt, was 
Ingenieure von der Natur lernen können und mit welchen 
einfallsreichen Methoden sie die Erfindungen der Evo-
lution nachbauen oder nachahmen.

Kempken/Kempken, Gentechnik bei Pflanzen, Chancen 
und Risiken, 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage 
2012, XVI, 273 Seiten, Preis 29,95 €, Springer-Lehrbuch, 
ISBN 978-3-642-24817-7.

Das Lehrbuch gibt einen Überblick über die Chancen 
und Risiken der pflanzlichen Gentechnik: Grundlegende 
 Methoden, moderne Verfahren zur Erzeugung und Iden-
tifizierung transgener Pflanzen, Anwendungsbeispiele 
sowie Freisetzungsversuche und Kommerzialisierung 
werden dargestellt. Boxen mit Hintergrundinformatio-
nen, Exkurse zu interessanten Details, Kernaussagen, 
 WWW-Adressen und ein umfangreiches Glossar runden 
den Text ab.

König/Decker, Kulturgut Rebe und Wein, 5. Auflage 2012, 
XIX, 295 Seiten, Preis 24,99 €, ISBN 978-3-8274-2886-8.

Das Buch ist hervorgegangen aus der Vorlesungsreihe 
„Weinwissenschaft an der Universität Mainz“. Fach-
autoren fassen aus den Bereichen Mikrobiologie und 
Weinbereitung, Biophysik, Molekularbiologie, Chemie, 
Medizin, Sport, Literaturgeschichte, Religion, Pharma-
kologie, Psychologie, Sprachwissenschaften und Rechts- 
sowie Wirtschaftswissenschaften Grundlagen und neueste 
Forschungsergebnisse zum Thema „Kulturgut Rebe und 
Wein“ zusammen. Damit wird das Gebiet sehr ausführlich 
und breit beleuchtet.

Müller/Hassel, Entwicklungsbiologie und Reproduktions-
biologie des Menschen und bedeutender Modellorganis-
men, 5. Auflage 2012, XIII, 637 Seiten, Preis 49,95 €, ISBN 
978-3-642-28382-6.

Das Lehrbuch gibt einen Überblick über die Embryonal-
entwicklung des Menschen und bedeutender Modellor-

ganismen. Es berücksichtigt die aktuellen Forschungs-
schwerpunkte wie: Signalsysteme der Selbstorganisation, 
Krebs- und Stammzellenforschung, regenerative Medizin, 
Einfluss von Genen, Umweltfaktoren und Schadstoffen auf 
die Sexualentwicklung, gezielte transgene Eingriffe, Klo-
nen, Chiptechnologie zum Erfassen von Gen-Netzwerken. 
Die gesetzlichen Regelungen zu Schwangerschaftsabbruch 
und Pränataldiagnostik sowie Kontroversen werden hierzu 
erläutert.

Reuther, Grundlagen der Tektonik, Kräften und Span-
nungen der Erde auf der Spur, 2012, X, 277 Seiten, Preis 
39,95 €, ISBN 978-3-8274-2065-7.

In dem Buch werden die theoretischen Grundlagen der 
Tektonik, Kräfte und Spannungen, sowie die Defor-
mationsarten und die Mechanismen der Verformung, 
die damit verbunden sind, klar und verständlich erklärt. 
Die tektonischen Strukturen: Klüfte, Abschiebungen, 
Hori zontalverschiebungen, Aufschiebungen, Falten etc. 
 werden anschaulich beschrieben und erklärt. Kenntnisse 
über die Entstehung tektonischer Strukturen finden ihre 
praktische Anwendung z. B. in der Exploration und Analy-
se bestimmter Lagerstätten oder in der Messung aktueller 
Spannungszustände an tektonischen Strukturen, die Hin-
weise auf mögliche Gefahren, z. B. an Gebirgshängen und 
in  Erdbebengebieten, geben.

Schweizer, Wörterbuch der Geologie, Dictionary of 
 Geology, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch, 2012, IV, 
673 Seiten, Preis 129,95 €, ISBN 978-3-8274-1825-8.

Wissenschaftliche Publikationen werden fast nur noch in 
Englisch verfasst. Sowohl für das Verständnis englisch-
sprachiger Fachliteratur als auch für das Verfassen eigener 
Veröffentlichungen ist ein verlässliches Fachwörterbuch 
erforderlich. Für Wissenschaftler, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, bietet das umfassende Wörterbuch Hilfe 
für das Verständnis bei geologischer Fachbegriffen in der 
deutschsprachigen Literatur.

Springer, Berlin u. a.

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit, Berichte zur Resistenzmonitoringstudie 2008, 
Resistenzsituation bei klinisch wichtigen tierpathogenen 
Bakterien, Berichte gemäß § 77 Abs. 3 AMG, 2012, XII, 
127 Seiten, Preis 25 €, ISBN 978-3-0348-0423-3.

Die Publikation ist ein umfassender Bericht über Antibioti-
karesistenzen bei klinisch wichtigen tierpathogenen Bak-
terien. Zur Beurteilung der aktuellen Resistenzsituation 
und -entwicklung ist die Erhebung valider Empfindlich-
keitsdaten für tierpathogene Bakterien erforderlich. Das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) erhebt diese Daten im Rahmen des Nationalen 
Resistenzmonitorings (GERM-Vet) seit 2001. Diese Daten 
ermöglichen es, koordinierende Maßnahmen zu ergrei-
fen und Entscheidungshilfen zur kalkulierten Therapie 
zu geben.

Wienke/Rothschild/Janke, Rechtsfragen der Obduktion 
und postmortalen Gewebespende, 2012, XII, 125 Seiten, 
Preis 59,95 €, ISBN 978-3-642-29472-3.

Das Buch ist klar gegliedert und bietet eine Vernetzung 
zwischen Grundlagen und Klinik durch viele Querver-
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weise. Für die Neuauflage wurden die Sektionen Myko-
logie, Parasitologie und Krankheitsbilder völlig neu bear-
beitet, die Erreger-Steckbriefe erweitert. Das Werk enthält 
zahlreiche klinische Abbildungen.

Achtmann, Der Schutz des Probanden bei der klinischen 
Arzneimittelprüfung, unter besonderer Berücksichtigung 
der Haftung der Beteiligten und der Probandenversiche-
rung, 2013, XX, 341 Seiten, Preis 89,95 €, Kölner Schriften 
zum Medizinrecht; 10, ISBN 978-3-642-31996-9.

Für die Zulassung eines neuen Arzneimittels ist dessen 
vorherige klinische Prüfung zwingende Voraussetzung. 
Trotz der hohen Sorgfaltsanforderungen ist diese jedoch 
mit gesundheitlichen Risiken für die Studienteilnehmer 
verbunden. Die deutsche Rechtsordnung sieht eine Kom-
bination von Ersatzansprüchen gegen die Beteiligten der 
klinischen Arzneimittelprüfung und die gem. § 40 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 8, Abs. 3 AMG abzuschließende Probanden-
versicherung vor. Dieses kombinatorische System als Teil-
aspekt des Probandenschutzes wird im Werk umfassend 
untersucht. Dabei werden Voraussetzungen, Umfang und 
Durchsetzbarkeit möglicher Entschädigungsansprüche 
des Probanden analysiert. Die Autorin gelangt zu dem 
Ergebnis, dass das derzeitige Schadensausgleichsmodell 
in weiten Teilen unangemessen ist und stellt Reformüber-
legungen an.

Epple/Leithner/Linzer/Walter, Simulation von Kraftwer-
ken und Feuerungen, 2., erweiterte und korrigierte Auf-
lage 2012, XLVI, 810 Seiten, Preis 87,50 €, MedR Schriften-
reihe Medizinrecht, ISBN 978-3-7091-1181-9.

Das Lehrbuch stellt die Methoden der mathematischen 
Modellierung komprimiert dar. Die Einführung in die 
Dampferzeugersimulation erfolgt kompakt und praxis-
orientiert. Regelung und Steuerung, vereinfachte Modelle 
und Hybridmodelle sowie die Validierung von Messwer-
ten werden ebenfalls behandelt. Zahlreiche ausgearbeitete 
Beispiele und Illustrationen erleichtern das Verständnis der 
Zusammenhänge von Theorie und Praxis. In der Neuauf-
lage ist die noch relativ neue Discrete Element Method in 
Theorie und Praxis aufgenommen.

Fuchs/Pauker, Delikts- und Schadensersatzrecht, 8., aktu-
alisierte und erweiterte Auflage 2012, XXVIII, 416 Seiten, 
Preis 22,95 €, ISBN 978-3-642-31617-3.

Das Lehrbuch führt in die Grundlagen des Deliktsrechts 
(Unerlaubte Handlungen, Gefährdungshaftung) sowie des 
mit ihm in enger Verbindung stehenden Schadensersatz-
rechts (§§ 249 ff. BGB) ein. In der nach Anspruchsgrund-
lagen geordneten Darstellung wird zugleich ein Beitrag 
zur klausurtechnischen Bewältigung delikts- und scha-
densersatzrechtlicher Übungs- und Examensaufgaben 
geleistet. Das Deliktsrecht und das Schadensersatzrecht 

sind wie kaum ein anderes Rechtsgebiet des BGB von der 
Rechtsprechung geprägt. Darum werden die wichtigsten 
Entscheidungen mit Sachverhalt und Entscheidungsgrün-
den berücksichtigt.

Härtel, Handbuch Föderalismus, Föderalismus als demo-
kratische Rechtsordnung und Rechtskultur in Deutschland, 
Europa und der Welt, Band 1–4, 2012, Preis je 139,95 €.

Föderalismus ist ein Prinzip rechtlich gestufter Freiheits-
sicherung, innovationsfördernder Vielfalt und politischer 
Bürgernähe. In Deutschland weist er mit seiner territo-
rialen Vielfalt eine lange Tradition voller Konflikte und 
 Einigungssuche auf. Neue Anforderungen an Legitimati-
on, Steuerung und Leistung sind aktuelle Herausforderun-
gen des staatszentrierten Föderalismus. Als Bundesstaat 
im Grundgesetz verankert gibt er Raum für politische Mit-
wirkung und Gestaltung der Länder. Bundestag und Bun-
desrat bilden dabei mit der Länderebene ein kooperatives, 
aber nicht konfliktfreies Verbundsystem.

Band 1, Grundlagen des Föderalismus und der deutsche 
Bundesstaat, XLV, 838 Seiten, ISBN 978-3-642-01572-4.

Der Band behandelt die historische Entwicklung, die phi-
losophischen und rechtlichen Grundlagen, die politische 
Dimension und die ökonomische Grammatik des Födera-
lismus. Er stellt differenziert Inhalte und Strukturen der 
bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland dar. Zudem 
zeigt er die Bedeutung von Rechtskultur, Verfassung und 
Kompetenzverteilung für den Föderalismus auf.

Band 2, Probleme, Reformen, Perspektiven des deutschen 
Föderalismus, XLII, 808 Seiten, ISBN 978-3-642-15522-2.

Der Band untersucht zentrale Probleme und Kontroversen 
des Föderalismus, zeichnet die Modernisierung des Bun-
desstaates mit der Föderalismusreform I und II nach und 
weist auf die neuen interessanten Entwicklungen eines 
nichthoheitlichen Föderalismus hin.

Band 3, Entfaltungsbereiche des Föderalismus, XLII, 992 
Seiten, ISBN 978-3-642-15524-6.

Der Band entfaltet die große Bandbreite der Föderalismus-
welt in Deutschland. Es werden problemorientiert Struktu-
ren und Entwicklungen in einzelnen Politikfeldern aufge-
zeigt, wie z. B. in Bildung und Erziehung, Umweltschutz, 
Wasserwirtschaft, Raumordnung, Sozialordnung, Land-
wirtschaft, demografische Entwicklung u. v. m.

Band 4, Föderalismus in Europa und der Welt, XLI, 1.074 
Seiten, ISBN 978-3-642-16882-6.

Der Band beleuchtet die Struktur und Entwicklung der 
EU als einem föderalen Mehrebenensystem. Er stellt Fö-
deralstaaten in anderen Teilen der Welt dar und analysiert 
ihre Probleme. Zudem wird danach gefragt, ob und inwie-
weit ein revitalisierter Föderalismus Strukturprinzip der 
 zusammenwachsenden Welt sein kann.
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